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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Ortenaukreis – Baurechtsamt 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2020) 

A.1.1 Der Bebauungsplan entwickelt sich der-
zeit nicht aus einem genehmigten Flä-
chennutzungsplan, weshalb er der Ge-
nehmigung durch das Landratsamt Or-
tenaukreis bedarf (§§ 8 Abs. 2 und 203 
Abs. 3 BauGB i.V.m. § 1 BauGB-DVO). 
Eine abschließende Stellungnahme zur 
Genehmigungsfähigkeit des Bauleitplans 
kann derzeit nicht erfolgen. Das Verfah-
ren zur Änderung des Flächennutzungs-
plans ist entsprechend § 8 Abs. 3 BauGB 
in einem parallelen Verfahren durch-
zuführen. 

Der Bebauungsplan ist nach Satzungs-
beschluss mit allen erforderlichen Unter-
lagen (Protokolle Gemeinderatssitzun-
gen, Bekanntmachungsnachweise, Stel-
lungnahmen Träger öffentlicher Belange 
und Privater, Abwägungstabellen …) dem 
Landratsamt Ortenaukreis zur Genehmi-
gung vorzulegen. Hierzu gehört auch ein 
Nachweis über die Einstellung der ortsüb-
lichen Bekanntmachung und der Nach-
weise in das Internet entsprechend § 4 a 
Abs. 4 BauGB. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die erforderliche Flächennutzungsplanänderung 
wird im Parallelverfahren durchgeführt.  

Die Einleitung des Aufstellungsverfahrens mit früh-
zeitiger Beteiligung soll im Juli/August 2022 erfol-
gen.  

 
 

 

Sollte das Flächennutzungsplanverfahren nicht vor 
Satzungsbeschluss abgeschlossen werden kön-
nen, wird der vorliegende Bebauungsplan mit allen 
erforderlichen Unterlagen (inkl. der Nachweise der 
ortsüblichen Bekanntmachungen) dem zuständigen 
Landratsamt Ortenaukreis zur Genehmigung vor-
gelegt. 

 

A.1.2 In diesem Zusammenhang weisen wir auf 
Folgendes hin: 

Nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB sind Anga-
ben dazu, welche Arten umweltbezoge-
ner Informationen verfügbar sind ortsüb-
lich bekannt zu machen. Hierzu gehören 
auch vorliegende umweltbezogene Stel-
lungnahmen Träger öffentlicher Belange. 
Sollten in der öffentlichen Bekanntma-
chung umweltbezogene Informationen 
fehlen, handelt es, sich je nach Umfang 
der fehlenden Informationen, um einen 
nach § 214 Abs. 1 Nr. 2 BauGB beachtli-
chen Formfehler. 

Die Zustimmung des Regierungspräsidi-
ums Freiburg als höhere Raumordnungs-
behörde und den darüber hinaus beteilig-
ten Träger öffentlicher Belange wird vo-
rausgesetzt. 

Es werden folgende Anregungen vorge-
bracht: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.1.3 Satzung: 

Vorspann und Ziffer 1 planungsrechtliche 
Festsetzungen: Das BauGB wurde zuletzt 
durch Gesetz vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 
1728) mit Wirkung vom 14.08.2020 ge-
ändert. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Rechtsvorschriften in den Satzungen und in 
den Bebauungsvorschriften werden auf den aktuel-
len Stand gebracht. 

A.1.4 Bauplanungsrechtliche Festsetzun-
gen: 

 

A.1.4.1 Ziffer 1.1.2: Dort sollte der Vollständigkeit 
halber noch die Unternummer 1 ergänzt 
werden (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO). Heißt 
eigenständig, die Wohnung muss im ge-
werblichen Teil integriert sein? Oder darf 
sie auch angebaut, also „nicht freiste-
hend“ sein? 

Dies wird berücksichtigt. 

Die entsprechende Ziffer wird in den Bebauungs-
vorschriften ergänzt. 

Gemäß der Erläuterung in der Begründung sind 
eigenständige Wohngebäude, die baulich nicht im 
Zusammenhang mit den gewerblichen Gebäuden 
stehen, unzulässig. Demnach müssen Wohnge-
bäude im gewerblichen Teil integriert oder ange-
baut sein.  

Zur Verdeutlichung wird die Festsetzung und die 
Begründung ergänzt. 

A.1.4.2 Ziffer 1.1.4: Diese Vorschrift ist als Aus-
nahme nach § 31 Abs. 1 BauGB formu-
liert. Das Einvernehmen der Gemeinde ist 
für die Ausnahme erforderlich (§ 36 Abs. 
1 BauGB). Es sollte darüber nachgedacht 
werden, ob die Vorschrift nicht als Regel-
vorschrift formuliert werden sollte. Die 
Randbedingungen für die Zulässigkeit ei-
nes Einzelhandelsbetriebs sind jedenfalls 
eindeutig definiert. Die Stellungnahme 
des Regionalverbands Südlicher Ober-
rhein ist zu berücksichtigen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Festsetzung wird zu einer Regelvorschrift um-
formuliert. 

A.1.4.3 Ziffer 1.2.4: Der gewählte Bezug ist u.E. 
recht kompliziert. Da das Gelände relativ 
eben ist, würde sich ein absoluter Be-
zugspunkt (z.B. in Mitte des Wendeham-
mers) anbieten. In diesem Zusammen-
hang weisen wir auf das Urteil das OVG 
Nordrhein-Westfalen vom 15.02.2012, 10 
D 46/10.NE hin, nachdem bei der Über-
planung einer Fläche, bei der bislang kei-
ne Erschließungsanlagen vorhanden 
sind, die Festsetzung des Bezugspunkts 
auf die Erschließungsstraße nicht zuläs-
sig, da zu unbestimmt (OVG Nordrhein-
Westfalen, Urteil vom 15.02.2012, 10 D 
46/10.NE) ist. 

Dies wird berücksichtigt. 

Als unterer Bezugspunkt der Höhenfestsetzung 
wird die bereits vorhandene Straßenoberkante des 
nächstgelegenen Punkts der Hebelstraße gewählt. 
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A.1.4.4 Ziffer 1.5: Wir gehen davon aus, dass 
diese Regelung auch für Garagen und 
überdachte Stellplätze gelten soll (§ 12 
BauNVO findet sich in der Überschrift) 
und bitten deshalb um Ergänzung der 
Festsetzung.  

Dies wird berücksichtigt. 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen werden 
entsprechend bzgl. Garagen, Carports und Stell-
plätzen ergänzt. 

A.1.4.5 Hinsichtlich des Bauverbots nach Ziffer 
1.6 ist in der Überschrift zu Ziffer 1.6 noch 
§ 23 Abs. 5 BauNVO zu ergänzen. An-
dernfalls wären in den Flächen der Ziffer 
1.6 solche baulichen Anlagen zulässig. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die planungsrechtlichen Festsetzungen werden 
bzgl. der Überschrift zum Bauverbot innerhalb des 
Überhangstreifens der Wendeanlagen ergänzt. 

A.1.5 Örtliche Bauvorschriften: 

Ziffer 2.2: Dort sollte noch erwähnt wer-
den, dass dem zeichnerischen Teil die 
zulässige Dachneigung zu entnehmen ist. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die örtlichen Bauvorschriften werden entsprechend 
ergänzt. 

A.1.6 Begründung:  

A.1.6.1 Ziffer 3.1, betriebsbezogenes Wohnen: 
Bei der Prüfung der Zulässigkeit eines 
betriebsbezogenen Wohnens geht es 
nicht darum, ob ein Betriebsinhaber bei 
seinem Betrieb wohnen möchte, es aus 
seiner Sicht Vorteile bringt/ angenehm 
wäre. Im Baugenehmigungsverfahren 
muss der Antragsteller darlegen, warum 
ein betriebsbezogenes Wohnen in Bezug 
auf den jeweiligen gewerblichen Betrieb 
aus betrieblichen Gründen objektiv sinn-
voll ist. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die Begründung wird entsprechend geändert. 

A.1.6.2 Ziffer 3.8: CEF-Maßnahmen, die dazu 
bestimmt sind, artenschutzrechtliche Ver-
botsbestimmungen beim Vollzug eines 
Bebauungsplans vorbeugend zu verhin-
dern, müssen im Bebauungsplan festge-
setzt werden (VGH München Urt. vom 
30.03.2010 – 8N 09.1861). Die Aufnahme 
dieser Maßnahmen in Form von Hinwei-
sen ist nicht rechtskonform. Ziffer 3.1 der 
Hinweise ist zu entnehmen, dass die da-
nach aufgezeigten Maßnahmen erforder-
lich sind, um das Eintreten von Verbots-
tatbeständen des § 44 (1) BNatSchG zu 
verhindern. Wir bitten um Überprüfung. 

Dies wurde geprüft. Da die in der artenschutzrecht-
lichen Verträglichkeitsstudie empfohlenen Arten-
schutzmaßnahmen unter die Gruppe der zeitlichen 
und verhaltensbezogenen Maßnahmen fallen, fehlt 
es an Gesetzesgrundlagen, um diese planungs-
rechtlich festzusetzen. Daher werden die Arten-
schutzmaßnahmen in die Bebauungsvorschriften 
als Hinweis aufgenommen. 

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die CEF-
Maßnahmen (A3, V1, V2 und V4) bereits erfolg-
reich umgesetzt werden konnten. 

A.1.6.3 Ziffer 5, S. 13, erster Absatz, letzter Satz: 
Dort fehlt das Wort „nicht“. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird entsprechend korrigiert. 

A.1.6.4 Ziffer 7.1: Dort wird von „Freihaltung der 
Gartenfläche“ gesprochen. Dies scheint 
uns für ein Gewerbegebiet als unpas-
send. Es sollte eine andere Formulierung 
gewählt werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird entsprechend umformuliert. 
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A.1.6.5 Ziffer 7.5: Die Anforderungen an den 
zulässigen Verschmutzungsgrad des 
Niederschlagswassers wird nicht im Bau-
genehmigungsverfahren geprüft. Dies er-
folgt entweder im Entwässerungsgesuch 
oder im wasserrechtlichen Verfahren zur 
Versickerung von Niederschlagswasser. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird entsprechend umformuliert. 

A.2 Landratsamt Ortenaukreis – Vermessung und Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2020) 

A.2.1 Untere Vermessungsbehörde: 

Die zeichnerische Darstellung und die 
Bezeichnung der Flurstücke im Pla-
nungsbereich stimmen mit dem Liegen-
schaftskataster überein. 
Durch die vorgelegte Planung werden 
keine laufenden oder beabsichtigten Pla-
nungen des Fachbereichs Vermessung 
berührt. 
Weitere Anregungen oder Bedenken be-
stehen nicht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.2 Untere Flurneuordnungsbehörde: 

Das Plangebiet liegt nicht innerhalb eines 
laufenden oder geplanten Flurneuord-
nungsverfahren. Es bestehen keine Be-
denken oder Anregungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3 Landratsamt Ortenaukreis – Amt für Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2020) 

A.3.1 Die Stadt Rheinau beabsichtigt im Ortsteil 
Memprechtshofen die Weiterentwicklung 
bestehender Betriebe im Gewerbegebiet 
zu fördern und die Neuansiedlung für 
kleine bis mittelständische Betriebe zu 
ermöglichen. Dazu muss ein Bebauungs-
plan, der die Fläche als „Gewerbegebiet“ 
ausweist, aufgestellt werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.2 Flächeninanspruchnahme 

Die überplante Fläche beträgt ca. 2,1 ha. 
Die Fläche wurde bisher überwiegend 
ackerbaulich genutzt. 
Bei den Grundstücken handelt es sich um 
eine Fläche bester Bodenqualität der Vor-
rangfläche Stufe I. Diese hochwertigen 
und ackerfähigen Böden sind laut Regio-
nalplan 2016 (3.0.2 + Begründung) zur 
Erfüllung ihrer vielfältigen ökonomischen, 
ökologischen und sozialen Aufgaben für 
die Landwirtschaft zu erhalten und zu si-
chern. Landbauwürdige Flächen dürfen 
nur soweit als es überwiegend öffentliche 
Belange erfordern und nur in unbedingt 
notwendigem Umfang für Siedlungen und 

Dies wird zur Kenntnis genommen und sachge-
recht in die Abwägung eingestellt. 

Für die geplante bauliche Nutzung müssen land-
wirtschaftlich genutzte Flächen (ca. 1,85 ha) um-
gewandelt werden. Sie stehen damit zukünftig nicht 
mehr für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfü-
gung. 

Im Stadtteil Memprechtshofen stehen entspre-
chend dem Kartendienst des LEL (Landesanstalt 
für Entwicklung der Landwirtschaft und der ländli-
chen Räume Schwäbisch Gmünd) keine für die 
Landwirtschaft weniger geeigneten Flächen für 
bauliche Nutzungen zu Verfügung. 

Zudem trifft der rechtswirksame Regionalplan für 
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sonstige bauliche Anlagen in Anspruch 
genommen werden (3.0.9 + Begründung). 
Der Verlust landwirtschaftlicher Flächen 
ist insbesondere deshalb als gravierend 
einzustufen, da in den letzten Jahrzehn-
ten sehr viele Flächen verloren gegangen 
sind, die ursprünglich rein land-
wirtschaftlichen Zwecken zur Verfügung 
standen. Als Ursache der Verluste ist vor 
allem eine starke Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen für Bauvor-
haben zu nennen. Die Standorte des 
Rheintals mit ihrer ebenen Lage, guten 
Böden und optimaler Wasserversorgung 
sind die Orte, die eine weitgehend res-
sourcenschonende Produktion von hoch-
wertigen Nahrungsmitteln und nachwach-
senden Rohstoffen in der Region erlau-
ben. Der Schutz und der Erhalt des 
fruchtbaren Ackerlandes liegen im Inte-
resse der Allgemeinheit. Insofern bedau-
ern wir, dass mit Ausweisung neuer Pla-
nungsgebiete und der daraus folgenden 
Bebauung weitere Flächen verloren ge-
hen. Eine Existenzgefährdung des Be-
wirtschafters liegt durch den Flächenent-
zug nicht vor. Jedoch wird jeder Flächen-
verlust den Betrieb schwächen. Bei Be-
darf sind dem Bewirtschafter gleichwerti-
ge Ersatzflächen zuzuweisen. 

das betroffene Areal keine regionalplanerischen 
Aussagen in Bezug auf landwirtschaftliche Belan-
ge. 

Eine Existenzgefährdung der zwei betroffenen 
landwirtschaftlichen Betriebe durch den Verlust der 
landwirtschaftlichen Flächen im Plangebiet ist nicht 
zu befürchten. Ersatzflächen für die Bewirtschafter 
stehen derzeit nicht zur Verfügung. Bei zukünftigen 
Verpachtungen ist eine besondere Berücksichti-
gung der betroffenen Landwirte möglich.   

Der Verlust der landwirtschaftlichen Fläche zuguns-
ten der Gewerbenutzung wird im Rahmen des Ab-
wägungsvorgangs insbesondere aufgrund der ho-
hen Nachfrage nach Gewerbebauland, der Eignung 
des Standortes und der Grundstücksverfügbarkeit 
hingenommen. 

A.3.3 Immissionsschutz 

Das Planungsgebiet wird im Südwesten 
durch Grünland und Südosten durch 
Ackerland begrenzt. Es ist mit den für die 
Landwirtschaft ortsüblichen charakteristi-
schen Emissionen (Lärm, Staub,...) zu 
rechnen. 

Dies wird berücksichtigt und als Hinweis in die Be-
bauungsvorschriften aufgenommen. 

A.3.4 Zum Schutz vor der Abdrift von Pflanzen-
schutzmitteln ist gegenüber Ackerkulturen 
ein Abstand von 10 m einzuhalten, der 
durch eine 2 bis 3-reihige, dichte, mit im-
mergrünen Pflanzen durchsetzte, mindes-
tens 1,80 - 2,50 m hohe Abschirmhecke 
auf zwei Drittel, also 6,7 m, reduziert 
werden kann. Der Immissionsschutzstrei-
fen dient gleichermaßen zum Schutz der 
Landwirte vor emissionsbedingten Nach-
barschaftskonflikten. Ein Abstand zwi-
schen Baugebiet bzw. Baugrundstücks-
grenze und landwirtschaftlicher Nutzung 
ist entsprechend einzuplanen und inner-
halb des Plangebietes zu realisieren. 

Dies wird berücksichtigt. 

Südwestlich des Plangebiets befinden sich intensiv 
genutzte landwirtschaftliche Flächen. Südöstlich 
des Plangebiets verläuft zunächst ein landwirt-
schaftlicher Weg, daran angrenzend befinden sich 
jedoch ebenfalls intensiv genutzte landwirtschaftli-
che Flächen. Bei der Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln ist besonders auf den Schutz von 
unbeteiligten Personen in der Umgebung der Be-
handlungsfläche zu achten.  

Basierend auf Bewertungsmodellen, die in einem 
Leitliniendokument der Europäischen Behörde für 
Lebensmittelsicherheit (EFSA) veröffentlicht wur-
den, hat das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit (BVL) in der Bekannt-
machung im Bundesanzeiger vom 27.04.2016 dar-
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gelegt, welcher Mindestabstand einzuhalten ist. 
Demnach darf bei der Spritz- und Sprühanwendung 
in Flächenkulturen (Getreide, Kar-toffeln, Rüben, 
Raps und Mais) ein Abstand von 2,0 m und in 
Raumkulturen (Obst, Wein, Hopfen) ein Abstand 
von 5,0 m nicht unterschritten werden.  

Auf den betroffenen an den Geltungsbereich an-
grenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden 
überwiegend Flächenkulturen angebaut. Da jedoch 
ein Anbau von Raumkulturen nicht ausgeschlossen 
werden kann, werden öffentliche Grünflächen, die 
von Bebauung freizuhalten sind, mit einer Breite 
von 5,0 m als Abstandsfläche zwischen den Bau-
grundstücken und den landwirtschaftlichen Flächen 
festgesetzt.  

Daher wird dieser Immissionsschutz, der vorbeu-
gend gleichermaßen den betroffenen Anwohnern 
und den Landwirten vor immissionsbedingten 
Nachbarschaftskonflikten dient, als ausreichend 
erachtet. Ein Abstand von 10 m bzw. eine Ab-
schirmhecke wird nicht festgesetzt.  

A.3.5 Ausgleichsmaßnahmen 

Zur Kompensation der Beeinträchtigun-
gen der Schutzgüter kann das Ökopunk-
tekonto der Stadt Rheinau herangezogen 
werden. Die Kompensation soll durch 
Maßnahmen zur Aufwertung von Wald-
beständen erfolgen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.3.6 Weitere Anregungen und Bedenken zu 
den vorgelegten Planungen bestehen aus 
unserer Sicht nicht. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4 Landratsamt Ortenaukreis – Amt für Gewerbeaufsicht, Immissionsschutz und Abfall-
recht 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2020) 

A.4.1 Zum Planungsvorhaben ergeben sich 
zum jetzigen Stand keine Bedenken und 
Anregungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.2 Wir empfehlen im Plangebiet, die aus-
nahmsweise Nutzung durch „Wohnungen 
für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen 
sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet 
und ihm gegenüber in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind“ nicht zu-
zulassen. Diese Betriebswohnungen 
können zu Konflikten mit vorhandenen 
oder ansiedlungswilligen Gewerbebetrie-
ben, insbesondere in der Nachtzeit (22.00 
bis 06.00 Uhr) führen. Sollte dennoch an 
der ausnahmsweisen Zulassung von 
Wohnungen festgehalten werden, regen 
wir an, den folgenden Text in die pla-

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie Betriebsinhaber und Betriebsleiter sollen 
zulässig sein, da dies aus betrieblichen Gründen 
sinnvoll erscheint und der Verkehrsminimierung 
dient.  

Der Hinweis zum Immissionsschutz wird in die 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 
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nungsrechtlichen Festsetzungen aufzu-
nehmen: 

„Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsinha-
ber und Betriebsleiter dürfen in dem Bau-
gebiet nur errichtet werden, wenn mit 
dem Bauantrag nachgewiesen wird, dass 
die Schutzwürdigkeit der Wohnungen zu 
keinen zusätzlichen Einschränkungen der 
zulässigen Immissionen von benachbar-
ten oder zukünftig entstehenden Gewer-
bebetrieben führt. Es ist deshalb bei ei-
nem Bauantrag mit Wohnung ein schall-
technisches Gutachten vorzulegen, das 
die Einhaltung der in den einschlägigen 
Regelwerken zum Lärmschutz (TA Lärm) 
genannten Immissionsrichtwerte nach-
weist.“ 

A.5 Landratsamt Ortenaukreis – Amt für Umweltschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 30.11.2020) 

A.5.1 Umweltschaden 

Wird eine Schädigung im Sinne des Um-
weltschadensgesetzes (Umweltschaden) 
verursacht, trifft die hierfür verantwortli-
che Person die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen (vgl. § 39 Abs. 4 
BNatSchG). Durch die Aufstellung der 
Satzung selbst, wird zwar noch kein Um-
weltschaden hervorgerufen. Durch späte-
re Bauvorhaben innerhalb der Satzung ist 
dies jedoch denkbar. Zur Vermeidung ei-
nes Umweltschadens bei der Umsetzung 
der einzelnen Bauvorhaben innerhalb der 
künftigen Satzung empfehlen wir daher 
ausdrücklich, die Auswirkungen der künf-
tigen Bebauung auf Arten und Lebens-
räume der FFH Richtlinie Anhang II (z.B. 
Hirschkäfer, vgl. § 19 BNatSchG) bereits 
im Rahmen der Aufstellung der Satzung 
zu berücksichtigen. 

Bei Berücksichtigung der Arten im Rah-
men der Satzung liegt bei künftigen Bau-
vorhaben kein Umweltschaden vor, da 
die nachteiligen Auswirkungen von Tätig-
keiten einer verantwortlichen Person auf 
Grund der Aufstellung der Satzung be-
reits zuvor ermittelt wurden und zulässig 
sind (vgl. § 19 Abs. 1 S. 2 BNatSchG). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.5.2 Natura 2000 

In ca. 30 m Entfernung findet sich das 
FFH Gebiet „Östliches Hanauer Land“. Es 
wurde eine Vorprüfung erstellt. In dieser 
sind Verluste von Lebensräumen des 
Großen Feuerfalter außerhalb des FFH 
Gebietes beschrieben. Diese werden im 
Rahmen der speziellen artenschutzrecht-
lichen Prüfung abgearbeitet, sodass kei-
ne erheblichen Beeinträchtigungen für die 
Entwicklungs- und Erhaltungsziele des 
FFH – Gebietes „Östliches Hanauer“ 
Land zu erwarten sind. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5.3 Artenschutz 

Die Vorgaben der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung erstellt durch das Bü-
ro Spang Fischer Natschka im Juni 2020 
sind einzuhalten. Dazu gehören die Maß-
nahmen V1 – V5 und die CEF – Maß-
nahmen A1 - A3. 
Die Maßnahmen sind mit einer ökologi-
schen Baubegleitung umzusetzen. Die 
ökologische Baubegleitung hat der unte-
ren Naturschutzbehörde während der 
Umsetzung regelmäßig (alle 4 Wochen) 
und nach Abschluss Berichte vorzulegen. 
Die CEF – Maßnahmen sind wie in der 
speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung 
beschrieben mit einem 5 - jährigen Moni-
toring zu begleiten. Jährlich ist der unte-
ren Naturschutzbehörde ein Bericht vor-
zulegen. Ggf. sind in Absprache mit der 
unteren Naturschutzbehörde weitere 
Maßnahmen zu treffen. 

Artenschutzrechtliche Maßnahmen sind 
zur rechtlichen Sicherung generell in den 
Festsetzungen zu ergänzen. 

Wir möchten zur vorgelegten artenschutz-
rechtlichen Prüfung noch folgende Hin-
weise geben. 

Dies wird wie in den folgenden Ziffern ersichtlich 
berücksichtigt. 
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A.5.3.1 Fledermäuse 

Gemäß vorgelegtem Gutachten sind Höh-
lenbäume innerhalb des Eingriffsberei-
ches vorhanden. Diese wurden bei den 
Kartierungen als Bruthöhlen von Vögeln 
genutzt. Quartierpotential für Fledermäu-
se wird jedoch ausgeschlossen. Erläute-
rungen bezüglich einer möglichen Nut-
zung der offensichtlich vorhandenen Höh-
len ggf. auch Spalten an den Bäumen im 
Eingriffsbereich durch Fledermäuse sind 
zu ergänzen. 

Gemäß vorgelegtem Gutachten wurden 
Hinweise für Wochenstuben von Wimper-
fledermaus und Großem Mausohr in 
Memprechtshofen gefunden. Zudem wird 
eine Nutzung der Gehölze als Leitstruktur 
für strukturgebundene Arten wie die 
Wimperfledermaus beschrieben. Erläute-
rungen inwieweit es sich um eine essen-
tielle Nutzung handelt sind zu ergänzen. 
Ggf. sind Leitstrukturen dann als CEF- 
Maßnahme vorab zu erstellen. Grünflä-
chen mit Gehölze die erst im Zuge der 
Umsetzung des Bebauungsplanes erstellt 
werden, können die ökologische Funktion 
im räumlichen Zusammenhang nicht er-
halten. 

Dies wird berücksichtigt. 
Innerhalb des Eingriffsbereiches wurde jeweils 1 
Revierzentrum des Feldsperlings und der Kohlmei-
se festgestellt. 
Die Bruthöhlen der beiden Paare konnten nicht 
ermittelt werden.  
Bei der Erfassung von Quartiermöglichkeiten wur-
den an den Bäumen im Bereich der als Lagerfläche 
und Obstwiese genutzten Fläche im Westen keine 
Höhlungen oder Spalten festgestellt, die als Fort-
pflanzungs- und Ruhestätte für Fledermäuse ge-
eignet wären. 

Entweder nutzen die beiden Brutvogelpaare als für 
Fledermäuse ungeeignete Strukturen (Feldsperlin-
ge und Kohlmeisen nutzen ein weites Spektrum an 
Strukturen als Nistplatz (GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. 
N. [ 2001]), die für Fledermäuse nicht in Frage kä-
men) oder die tatsächlichen Nistplätze befanden 
sich außerhalb des Eingriffsbereiches. 

 
Fledermäuse mit Quartieren im Siedlungsbereich 
nutzen nicht nur Gehölze, sondern auch Gebäude-
fassaden als Leitstrukturen.  
Nach der Beseitigung der Gehölze und während 
der Bauphase wird durch die bestehenden Gebäu-
de und Gehölze nördlich der Hebelstraße die Funk-
tion als Leitstruktur aufrechterhalten. Nach Umset-
zung des Bebauungsplans können den Fledermäu-
sen dann auch die neu errichteten Gebäude als 
Leitstruktur dienen. 

Die Gehölze im Bereich der als Lagerfläche und 
Obstwiese genutzten Fläche im Westen des Ein-
griffsbereiches stellen damit keine essenziellen 
Leitstrukturen dar und es sind keine CEF-
Maßnahmen erforderlich. 

A.5.3.2 Reptilien 

Der genutzte Schätzfaktor für die Ge-
samtpopulation im Eingriffsbereich wird 
aufgrund Strukturarmut mit 3 angegeben. 
Der Bereich wird in Abbildung 5.1.2-2 je-
doch als strukturreich beschrieben. Zu-
dem wird gemäß einschlägiger Literatur 
(Laufer 2014) ein Faktor von mindestens 
6 angeben. Hierzu sind Erläuterungen zu 
ergänzen. 

Zur Lage der CEF Fläche für die Zau-
neidechse sind ebenfalls Erläuterungen 
zu ergänzen. Wir schlagen vor diese 
nach Süden zu verschieben. Hierdurch 
wäre ggf. auch ein Erhalt von südlich ge-
legenen Strukturen für die Zauneidechse 
möglich. An die vorgeschlagene CEF -
Fläche würde sich nach Umsetzung des 

Dies wird berücksichtigt. 
Der von intensiv genutzten Ackerflächen geprägte 
Eingriffsbereich ist insgesamt sehr strukturarm. 
Lediglich die als Lagerfläche und Obstwiese ge-
nutzte Fläche im Westen weist einen höheren 
Strukturreichtum aus. Sie ist mit rund 0,2 ha recht 
klein, übersichtlich und gut einsehbar. Die Fläche 
konnte somit intensiv kontrolliert werden. 

Aus diesen Gründen und auf Grundlage langjähri-
ger Erfahrung wurde der Faktor 3 zur Ermittlung 
des Zauneidechsenbestandes als ausreichend 
bewertet. Ein höherer Faktor ist aus gutachterlicher 
Sicht nicht gerechtfertigt und hätte aufgrund der 
gegebenen Habitatausstattung lediglich zu einer 
Überschätzung der Dichte an Zauneidechsen ge-
führt. Bei einer Mindestgröße des Lebensraums 
adulter Tiere von 110 bis 120 m2 nach HAFNER & 
ZIMMERMANN (2007) bietet die Fläche im Westen 
des Eingriffsbereiches Lebensraum für 17 bis 18 
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Bebauungsplanes unmittelbar südlich und 
nördlich Bebauung anschließen. Dies 
kann zu Beschattungen führen, die zur 
Aufgabe des Lebensraumes führen könn-
te. 

Die Erstellung der CEF - Fläche sollte 
zudem rechtzeitig vor der Umsiedelung 
erfolgen. Die CEF - Fläche muss zum 
Zeitpunkt der Umsiedlung ihre Funktion 
als Ganzjahreslebensraum mit Nahrungs-
flächen bereits erfüllen. Die Ökologische 
Baubegleitung hat dies vor Beginn der 
Vergrämung sicher zu stellen. 

adulte Tiere. Die an drei Seiten daran angrenzen-
den Flächen (Straße, Ackerfläche) sind nicht als 
Habitat für Zauneidechsen geeignet, das südwest-
lich angrenzende Grünland weist eine geringe Ha-
bitateignung auf und kann von den erfassten Zau-
neidechsen allenfalls zeitweise als Teillebensraum 
genutzt werden.  
 
Aufgrund von Änderungen der Abgrenzung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans wurde in 
Abstimmung mit Herrn Himmelsbach, Landratsamt 
Ortenaukreis, Amt für Umweltschutz eine Grün-
landfläche westlich der Hebelstraße als CEF-
Maßnahmenfläche gewählt. 
Bei der Herstellung der Strukturen wurde darauf 
geachtet, dass diese allenfalls geringfügig durch 
Gebäude oder Gehölze verschattet werden. 

Statt einer Vergrämung werden die Zauneidechsen 
aus dem Vorhabenbereich abgefangen und auf die 
CEF-Maßnahmenflächen gebracht. 

 
Die Herstellung der CEF-Fläche erfolgte im Febru-
ar und März 2022. Da es sich um eine gut entwi-
ckelte Grünlandfläche handelt, auf der lediglich die 
Ganzjahresquartiere hergestellt werden, erfüllt 
diese ihre Funktion als Zauneidechsenhabitat nach 
Herstellung der Strukturen mit sofortiger Wirkung. 
Dies wurde im Rahmen einer ökologischen Baube-
gleitung überprüft und dokumentiert. 

Durch eine Anpassung der Pflege wird im Umfeld 
der Strukturen ein für Zauneidechsen geeignetes 
Nahrungshabitat hergestellt. 

A.5.3.3 Amphibien 

Innerhalb des Eingriffsbereiches fand sich 
ein temporäres Gewässer das durch Pio-
nierarten wie die Gelbbauchunke nutzbar 
wären. Vorkommen dieser Art im Umfeld 
von Rheinau sind bekannt. Im Sinne einer 
„worst-case“ Betrachtung ist zur Vermei-
dung der Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG daher bei den Bauarbeiten da-
rauf zu achten, dass sich im Eingriffsbe-
reich keine Kleingewässer bilden die 
durch die die Gelbbauchunke oder weite-
re Pionierarten nutzbar wären. 

Zudem könnte der Bereich des Feldgar-
tens mit Ablagerungen und Bäumen als 
Winterquartier genutzt werden. Hierzu 
sind Erläuterungen zu ergänzen. 

Dies wird berücksichtigt. 
Die Kontrolle des Eingriffsbereiches auf Vorkom-
men von Amphibien erfolgte an 5 Terminen zwi-
schen Ende März und Anfang Juni. Weder bei die-
sen Begehungen noch im Rahmen der Begehun-
gen zur Erfassung weiterer Artengruppen und der 
Biotoptypen wurden Amphibien beobachtet.  
Auch im Rahmen der Umsiedlung der Zauneidech-
sen aus den Vorhabenbereich im Frühjahr 2022 
wurden dort keine Amphibien festgestellt. 
Es liegen damit keine Hinweise darauf vor, dass 
Flächen innerhalb des Eingriffsbereiches oder da-
ran angrenzende Flächen von Amphibien als Land-
lebensraum genutzt werden. Vergleichbare oder 
deutlich besser als Landlebessraum geeignete 
Flächen befinden sich südlich des Plauelbachs. 
Diese werden vorhabenbedingt nicht beansprucht 
oder beeinträchtigt. Die ökologische Funktion der 
Ruhestätten bleibt damit ohne die Umsetzung vor-
gezogener Ausgleichmaßnahmen erhalten, selbst 
wenn die als Lagerfläche und Obstwiese genutzten 
Fläche im Westen entgegen der Beobachtungen 
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gelegentlich von Einzelnen Amphibien als Landle-
bensraum genutzt wurde. 
 
Durch die Beräumung der als Lagerfläche und 
Obstwiese genutzten Fläche im Westen im Früh-
jahr 2022 ist diese als Landlebensraum für Amphi-
bien ungeeignet. Es ist daher ausgeschlossen, 
dass Individuen (erneut) einwandern und dort 
überwintern. 
Um zu verhindern, dass Amphibien temporäre Ge-
wässer im Vorhabenbereich während der Baupha-
se als Laichgewässer nutzen, wird folgender Hin-
weis zum Artenschutz in die Bebauungsvorschrif-
ten aufgenommen: "Während der Baumaßnahmen 
ist darauf zu achten, dass während der Fortpflan-
zungszeit von Pionierarten (April bis August) keine 
als Laichgewässer geeignete Pfützen, mehrere 
Tage wasserführende Fahrspuren o. ä. entstehen 
können." 

A.5.3.4 Schmetterlinge 

Erläuterungen zur Lage der Ausgleichs-
fläche für den Großen Feuerfalter sind zu 
ergänzen. Weibchen legen ihre Eier be-
vorzugt an sonnenexponierte Exemplare 
der Wirtspflanzen ab. Ein Großteil der 
CEF - Fläche befindet sich zwischen 
künftigen Häuserreihen und im Nordöstli-
chen Geltungsbereich. Eine hohe Be-
schattungsrate ist demnach zu erwarten. 
Wir empfehlen die Ausgleichsfläche in 
den südlichen Geltungsbereich zu ver-
schieben. Hierdurch wäre ggf. auch ein 
Erhalt von südlich gelegenen Strukturen 
für den Feuerfalter möglich. An dieser 
Stelle wäre zudem der Anschluss an die 
bestehende Population im südlichen Be-
reich gegeben. 

Die CEF – Fläche muss zum Zeitpunkt 
der Umsiedlung ihre Funktion als Ganz-
jahreslebensraum mit Nahrungsflächen 
bereits erfüllen. Ggf. ist die Erstellung be-
reits früher als im Winterhalbjahr vor dem 
Eingriff vorzunehmen. 

Dies wird berücksichtigt. 
Aufgrund von Änderungen der Abgrenzung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans wurde in 
Abstimmung mit Herrn Himmelsbach, Landratsamt 
Ortenaukreis, Amt für Umweltschutz eine Grün-
landfläche westlich der Hebelstraße als CEF-
Maßnahmenfläche gewählt. Diese Fläche als Habi-
tat für den Feuerfalter geeignet. 

Am 13.12.2021 wurden insgesamt 20 Exemplare 
der im Geltungsbereich des Bebauungsplans 
wachsenden und für den Großen Feuerfalter als 
Raupennahrungspflanzen geeigneten oxalarmen 
Ampferarten Stumpfblättriger Ampfer und Krauser 
Ampfer in Form von Soden abgestochen und auf 
der CEF-Maßnahmenfläche eingesetzt. Dabei wur-
de darauf geachtet, dass die als Ersatzhabitat für 
die Falter vorgesehene Fläche gleichmäßig mit den 
abgestochenen Ampferpflanzen bestückt wurde. 
Da es sich um eine gut entwickelte Grünlandfläche 
handelt, erfüllt diese ihre Funktion als Ganzjahres-
lebensrau mit sofortiger Wirkung.  

Die verpflanzten Ampfer werden weder von Ge-
bäuden noch von Gehölzen verschattet. 
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A.5.4 Eingriff / Ausgleich 

Durch den Eingriff entsteht ein Defizit von 
229.790 Ökopunkten. Die Kompensation 
soll durch das baurechtliche Ökokonto 
der Stadt Rheinau erfolgen. Zur vorge-
schlagenen Maßnahme ist ein Auszug 
aus dem Ökokonto der Stadt Rheinau zu 
ergänzen. Der Ausgangszustand, die Er-
stellungsmaßnahmen sowie die Erhal-
tungspflege sollten daraus hervorgehen. 

Die Maßnahme ist zur rechtlichen Siche-
rung in den Festsetzungen zu ergänzen. 

Der zuständige Naturschutzbeauftragte 
schlägt vor, denn aktuell als CEF – Flä-
che vorgesehenen Bereich als artenrei-
che Streuobstwiese mit alten, lokalen Ap-
felsorten mit Hochstämmen zu bepflan-
zen. Das käme langfristig auch Vögeln 
und Fledermäusen zugute. 

Dies wird berücksichtigt. 

Aufgrund von Änderungen der Abgrenzung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans hats sich 
der Kompensationsbedarf von insgesamt 229.790 
Ökopunkte auf insgesamt 172.159 Ökopunkte re-
duziert. 

Im Rahmen der Überarbeitung des Umweltberich-
tes wurde zu den vorgeschlagenen Ökokonto-
Maßnahmen ein Auszug aus dem Ökokonto er-
gänzt. 

Auf den privaten Baugrundstücken innerhalb des 
Geltungsbereiches ist je angefangenen 300 m2 die 
Anpflanzung von einem standortheimischen Laub-
baum (Hochstamm) oder einer Strauchgruppe vor-
geschrieben. Dabei sollen gebietsheimische Ge-
hölze und regionale Obstsorten verwendet werden. 

Auf eine Anpflanzung von Gehölzen auf der CEF-
Maßnahmenfläche wird verzichtet, da dies zu einer 
Verschattung der Eidechsenstrukturen und der 
Ampferpflanzen führen würde. 

A.6 Landratsamt Ortenaukreis – Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2020) 

A.6.1 Zu dem mit Schreiben vom 12. Oktober 
2020 übersandten Bebauungsplanvor-
entwurf sind nachstehende Abklärungen 
erforderlich. 

Im Einzelnen nehmen wir zu den was-
serwirtschaftlichen Themen wie folgt Stel-
lung: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.2 Sachstand 

Die Entwässerung soll im Trennsystem 
erfolgen. Als Vorfluter dient der Plauel-
bach, ein Gewässer II. Ordnung in der 
Unterhaltung des Landes. Eine Versicke-
rung ist wahrscheinlich aufgrund des ho-
hen Grundwasserstandes nicht möglich. 
Die Oberflächenentwässerung erfolgt 
über eine um das geplante Gewerbege-
biet verlaufende Entwässerungsmulde, 
die über ein Drosselbauwerk in den Plau-
elbach (Schwellengraben) entwässert. 
Der Regenwasserabfluss aus dem Bau-
gebiet wird auf 15 l/(s*ha) mit einer Rück-
haltung gedrosselt in das Gewässer ein-
geleitet. Die Entwässerungsmulde liegt 
teilweise im HQ100-
Überschwemmungsgebiet, was im nächs-
ten Kapitel aufgegriffen wird. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund der neuen Entwässerungsplanung zur 
Offenlage wird die Rückhaltung neu dimensioniert. 
Die Drosselabflussspende verbleibt bei 15 l/(s*ha). 
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A.6.3 Fachtechnische Beurteilung 

Nach den Allgemeinen Grundsätzen der 
Gewässerbewirtschaftung nach § 6 (1) 
Nr. 6 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind 
Gewässer nachhaltig zu bewirtschaften 
mit dem Ziel so weit wie möglich natürli-
che und schadlose Abflussverhältnisse 
an oberirdischen Gewässern zu gewähr-
leisten und insbesondere durch Rückhal-
tung des Wassers in der Fläche der Ent-
stehung von nachteiligen Hochwasserfol-
gen vorzubeugen. Möglichkeiten der 
Rückhaltung in der Fläche wie bspw. 
Gründächer oder Versickerung des Re-
genwassers sind im weiteren Verfahren 
vor einer zusätzlichen Einleitung in das 
Gewässer zu prüfen. 

Das Niederschlagswasser wird nach An-
gaben der Unterlagen auf 15 l/(s*ha) ge-
drosselt (siehe Erläuterungsbericht Na-
turverträgliches Regenwasserbewirt-
schaftungskonzept S. 2). Dies wird aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht befürwortet. 

Dies wurde berücksichtigt. 

Flache oder flach geneigte Dächer mit einer Nei-
gung von 0° bis 10° von Haupt- und Nebengebäu-
den (einschließlich Garagen und Carports) sind in 
der Summe mindestens zu 70% extensiv zu begrü-
nen. Die Substrathöhe muss mindestens 10,0 cm 
betragen. 

Eine Versickerung in der Rückhaltung ist entspre-
chend des Erläuterungsberichts zum naturverträgli-
chen Regenwasserbewirtschaftungskonzept auf-
grund der hohen Grundwasserstände nicht vorge-
sehen. 

Durch die Drosselung des Regenwasserabflusses 
aus dem Gewerbegebiet auf die natürliche Dros-
selabflussspende von 15 l/(s*ha) wird die Abflusssi-
tuation im Vorfluter nicht weiter verschärft. 

A.6.4 Überschwemmungsgebiete 

Sachstand 

Nach unserem derzeitigen Stand der 
Hochwassergefahrenkarten (HWGK) 
werden die geplanten Flächen bei einem 
100-jährlichen Hochwasserereignis am 
Rande des Plangebietes teilweise über-
flutet und liegen somit nach § 65 WG in 
einem gesetzlich festgelegten Über-
schwemmungsgebiet. 

Die Planflächen werden ebenfalls laut 
HWGK bei extremen Hochwasserereig-
nissen (HQextrem) teilweise überflutet. Sol-
che Ereignisse können sein: ein größerer 
als der hundertjährliche Abfluss (HQ100), 
ein Versagen oder Überströmen von 
Hochwasserschutzanlagen oder Verklau-
sungen an Engstellen wie Brücken oder 
Durchlässen. HQextrem-

Überflutungsflächen gelten nach § 78b 
Abs. 1 WHG als „Risikogebiete außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten“. 

Die Überschwemmungsflächen liegen im 
Randbereich des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans, jedoch außerhalb der 
Baugrenze. Geplant ist es einen Entwäs-
serungsgraben um das Baugebiet zu füh-
ren, um dann gedrosselt in den Plauel-
bach einzuleiten. Diese Entwässerungs-

Wird zur Kenntnis genommen. 
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mulde bzw. Regenrückhaltung liegt teil-
weise im Überschwemmungsgebiet. 

A.6.5 Fachtechnische Beurteilung 

Im Bebauungsplan sind Überschwem-
mungsgebiete nach §§ 5 Abs. 4a und 9 
Abs. 6a BauGB im Plan- und Textteil 
nachrichtlich zu übernehmen und als 
„Überschwemmungsgebiet gemäß § 65 
WG“ zu kennzeichnen. 

Im Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 
78 Abs. 1 WHG die Ausweisung von 
neuen Baugebieten im Außenbereich in 
Bauleitplänen oder sonstigen Satzungen 
nach dem Baugesetzbuch untersagt. Eine 
wasserrechtliche Zulassung der Bauge-
bietsausweisung im Überschwemmungs-
gebiet ist bei der unteren Wasserbehörde 
zu beantragen. Darin ist das kumulative 
Vorliegen der Voraussetzungen des § 78 
Abs. 2 WHG nachzuweisen. 

Bevor die untere Wasserbehörde keine 
Zulassung gemäß § 78 Abs. 2 WHG er-
teilt hat, können wir der vorliegenden 
Bauleitplanung nicht zustimmen. Entge-
gen den Verboten des § 78 WHG erlas-
sene Bauleitpläne verstoßen gegen hö-
herrangiges Recht und sind insoweit nich-
tig. 

Wir empfehlen, im ersten Schritt abzuklä-
ren, ob die bauleitplanerischen Zulas-
sungsvoraussetzungen des § 78 Abs. 2 
WHG erfüllbar sind: 

• Nr. 1 (keine anderen Möglichkeiten 
der Siedlungsentwicklung): mit der 
bauplanungsrechtlich zuständigen 
Genehmigungsbehörde 

• Nr. 2 (unmittelbare Angrenzung an 
bestehendes Baugebiet): mit der zu-
ständigen Unteren Baurechtsbehörde. 

HQextrem-Überflutungsflächen sind im Be-
bauungsplan gemäß § 9 Abs. 6a BauGB 
nachrichtlich zu übernehmen als „Risiko-
gebiete außerhalb von Überschwem-
mungsgebieten im Sinne des § 78b Abs. 
1 WHG“. 

Im Bebauungsplan sind für HQextrem-
Überflutungsflächen gemäß § 9 Abs. 1 
Nr. 16 lit. c BauGB i.V.m. § 78b Abs. 1 
Nr. 1 WHG geeignete Hochwasservor-
sorgemaßnahmen festzusetzen. Dadurch 
ist sicherzustellen, dass 

1. die Grundstücksnutzung mögliche 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Im Plangebiet befinden sich an der südwestlichen 
Grenze sowohl HQ100-, HQ-Extrem-, als auch 
HQ50-Bereiche. Das bedeutet, dass der Teile des 
Geltungsbereichs, die jedoch außerhalb der Bau-
gebiete liegen, bei einem 100-jährigem, einem 
extremen bzw. 50-jährigem Hochwasserereignis 
mit entsprechenden Wasserständen überflutet 
werden können.  

Lediglich die geplante Rückhaltung befindet sich in 
den o.g. Überflutungsflächen. Bauliche Vorkehrun-
gen zum Schutz gegen Hochwasser sind gemäß 
dem geltenden Wasserrecht im Plangebiet daher 
nicht zwingend erforderlich. Die Planung kollidiert 
auch nicht mit den Zulässigkeitsvoraussetzungen 
des § 78 WHG, da die Baugebiete außerhalb der 
festgesetzten Überschwemmungsgebiete liegen.  

Um dennoch vorbeugend einen gewissen Schutz 
vor Hochwasser zu sichern, wird festgesetzt, dass   
bauliche Anlagen in hochwasserangepasster Bau-
weise (Wasserdichte Wanne, Schutz vor Auf-
schwimmen, angepasste Erdgeschossfußboden-
höhe) herzustellen sind, um sie vor eindringendem 
Wasser und Bauschäden zu schützen. Zudem sind 
die Anschlüsse an die Rückhaltung mit Rückstau-
klappen bzw. Rückstausicherungen zu versehen. 

Ferner verbleibt es dem Gewerbeeigentümer 
selbst, inwiefern er darüber hinaus gehende Hoch-
wassermaßnahmen für seine baulichen Anlagen 
umsetzt. 

Die Rückhaltung wird im Bereich der Überflutungs-
flächen so hergestellt, dass die bestehenden Ge-
ländeverhältnisse im HQ-Bereich nicht verändert 
werden. Daher wird davon ausgegangen, dass 
somit ein Volumen-Ausgleich an anderer Stelle 
nicht erforderlich wird. 

Der HQ50-, der HQ100- und der HQExtrem-
Bereich werden in der Planzeichnung gekenn-
zeichnet. In der Begründung wird dies erläutert. 
Ebenso befindet sich in der Begründung und im 
Erläuterungsbereich zum Naturverträglichem Re-
genwasserbewirtschaftungskonzept eine Abbildung 
der Hochwassergefahrenkarte des LUBW. 
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Hochwasserschäden für Mensch, 
Umwelt oder Sachwerte ausschließt, 

2. bauliche Anlagen nur in einer dem je-
weiligen Hochwasserrisiko angepass-
ten Bauweise errichtet werden; dabei 
ist die Höhe eines möglichen Scha-
dens zu berücksichtigen; 

3. keine neuen Heizölverbraucheranla-
gen errichtet werden; 

4. bestehende Heizölverbraucheranlagen 
- soweit wirtschaftlich vertretbar - bis 
zum 5. Januar 2033 nach den allge-
mein anerkannten Regeln der Technik 
hochwassersicher nachgerüstet wer-
den; 

5. sonstige Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen so er-
richtet oder betrieben werden, dass 
sie nicht aufschwimmen oder ander-
weitig durch Hochwasser beschädigt 
werden können. Wassergefährdende 
Stoffe dürfen durch Hochwasser nicht 
abgeschwemmt oder freigesetzt wer-
den. 

Entgegen dieser höherrangigen Rechts-
vorschriften erlassene Bauleitpläne sind 
insoweit nichtig. 

A.6.6 Grundwasser  

A.6.6.1 Sachstand 

In den Unterlagen zum Bebauungsplan 
„Gewerbegebiet-Süd Erweiterung“ sind 
keine Informationen zu den Grundwas-
serverhältnissen enthalten. 

Außerdem bestehen aus unserer Sicht 
bezüglich des Themas Versickerung von 
Niederschlagswässern teilweise Unstim-
migkeiten. Dies betrifft die Angaben in 
Kapitel 4.5 des Umweltberichtes des Bü-
ros Spang Fischer und Natzschka und die 
Angaben in Kapitel 1 des Erläuterungsbe-
richtes „Naturverträgliches Regenwas-
serbewirtschaftungskonzept“ des Büros 
Siggelkow. Das Büro Siggelkow gibt an, 
dass aufgrund hoher Grundwasserver-
hältnisse eine Versickerung von Oberflä-
chenwasser voraussichtlich nicht möglich 
sein wird. 

Der Umweltbericht des Büros Spang Fi-
scher und Natzschka beschreibt, dass ein 
Teil der anfallenden Niederschlagswässer 
über die Retention (Entwässerungsgra-
ben) dem Grundwasser zugeführt wird. 
Wir bitten diesen Punkt unter Berücksich-

Dies wird berücksichtigt.  

Die Grundwassersituation wird im ingenieurgeolo-
gischen Gutachten des Ingenieurbüros IFAG 
GmbH beschrieben. Dieses Gutachten ist Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplans. 

Der Widerspruch in den Planunterlagen wird aufge-
löst. Der Umweltbericht wird entsprechend korri-
giert. 

Aufgrund der Grundwasserverhältnisse ist eine 
Versickerung von Oberflächenwasser unter Einhal-
tung der geforderten Abstände zum Grundwasser 
nicht auf voller Strecke möglich, weshalb eine Ent-
wässerung in einen Rückhaltegraben mit gedros-
selter Einleitung in den Plauelbach geplant wird. 
Eine Versickerung ist in der Rückhaltung nicht vor-
gesehen.  
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tigung der einschlägigen fachtechnischen 
Regelwerke zu überprüfen. 

A.6.6.2 Fachtechnische Beurteilung 

Die Grundwassersituation (z.B. Grund-
wasserstände, -fließrichtungen, Flurab-
stände, Mächtigkeit der Decklage) und 
die Auswirkungen der vorgesehenen Be-
bauung (z.B. Grundwasseranstieg, -
umleitung) sind in der Begründung zum 
Bebauungsplan ausführlich zu beschrei-
ben. Als Anlagen senden wir ihnen eine 
Auswertung der nächst gelegenen amtli-
chen Grundwassermessstellen. 

Bezüglich des Themas Versickerung von 
Niederschlagswässern bitten wir um eine 
Überprüfung des o. g. Sachverhaltes. 

Dies wird berücksichtigt.  

Die Grundwassersituation wird im ingenieurgeolo-
gischen Gutachten des Ingenieurbüros IFAG 
GmbH beschrieben. Dieses Gutachten ist Gegen-
stand des vorliegenden Bebauungsplans. 

Aufgrund der Grundwasserverhältnisse ist eine 
Versickerung von Oberflächenwasser unter Einhal-
tung der geforderten Abstände zum Grundwasser 
nicht auf voller Strecke möglich, weshalb eine Ent-
wässerung in einen Rückhaltegraben mit gedros-
selter Einleitung in den Plauelbach geplant wird. 
Eine Versickerung ist in der Rückhaltung nicht vor-
gesehen.  

A.6.6.3 Hinweise 

Wir empfehlen nachfolgende Bestimmun-
gen als bauplanungsrechtliche Festset-
zung in den Bebauungsplan zusätzlich 
aufzunehmen: 

- Aus Gründen des allgemeinen 
Grundwasserschutzes ist das Bauen 
im Grundwasser grundsätzlich abzu-
lehnen. Die Höhenlage der Funda-
mentunterkante ist i.d.R. so zu wäh-
len, dass diese über den mittleren be-
kannten Grundwasserständen liegt. 

- Für unvermeidbare bauliche Anlagen 
unterhalb des mittleren Grundwasser-
standes 

- sowie für Grundwasserabsenkungen 
im Rahmen von Bauvorhaben ist eine 
separate wasserrechtliche Erlaubnis 
bei der zuständigen Wasserbehörde 
(Landratsamt Ortenaukreis) zu bean-
tragen. 

- Bauliche Anlagen unterhalb des 
höchsten Grundwasserstandes sind 
wasserdicht und auftriebssicher aus-
zuführen. Zur Herstellung der Abdich-
tung von Baukörpern / Bauteilen und 
sonstiger Anlagen dürfen keine Stoffe 
verwendet werden, bei denen eine 
Schadstoffbelastung des Grundwas-
sers zu besorgen ist. 

- Die Herstellung einer Dränage zum 
Absenken und Fortleiten von Grund-
wasser ist unzulässig. 

Dies wird berücksichtigt.  

Die empfohlenen Bestimmungen werden so weit 
wie möglich als bauplanungsrechtliche Festsetzun-
gen bzw. als Hinweis in die Bebauungsvorschriften 
aufgenommen. 
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A.6.7 Abwasserentsorgung / Oberflächen-
entwässerung 

 

A.6.7.1 Sachstand 

Die Erweiterung des Gewerbegebiet-Süd 
in Rheinau-Memprechtshofen soll im 
Trennsystem erschlossen werden. Dafür 
wurde vom Büro Siggelkow ein naturver-
trägliches Regenwasserbewirtschaf-
tungskonzept entwickelt. Gemäß dem 
Konzept und den örtlichen Bebauungs-
vorschriften ist der von Dachflächen und 
befestigten Hofflächen stammende Nie-
derschlag zu sammeln und über einen 
um das Gebiet herum verlaufenden Gra-
ben in den Plauelbach (Schwellengraben) 
auf 15 l/(s*ha) gedrosselt einzuleiten. Da 
das Gebiet 2,12 ha groß ist, wurde die 
Drosselwassermenge zu 30 l/s festgelegt. 
Damit ergibt sich ein Retentionsvolumen 
von 385 m³. 

Eine möglicherweise erforderliche Re-
genwasserbehandlung soll dezentral auf 
den jeweiligen Grundstücken erfolgen. 

Nach Kapitel 7.5 der Begründung sollte 
eine Versickerung des Niederschlags-
wassers auf Grund des hohen Grund-
wasserstandes vermieden werden. Auf 
eine Baugrunduntersuchung wird nicht 
verwiesen. Im Umweltbericht wird in Kapi-
tel 4.5 allerdings erwähnt, dass ein Teil 
des Regenwassers durch die Drosselung 
und die Retention versickert wird. 

Aussagen zur Einstufung des Gewässers, 
in das eingeleitet werden soll, werden 
nicht getroffen. Im Regenwasserbewirt-
schaftungskonzept des Ingenieurbüros 
Siggelkow wird erwähnt, dass der Plauel-
bach an der Einleitstelle eine Wasser-
spiegelbreite von nur 2,74 m hat und da-
mit Maßnahmen zur Sicherung der Ge-
wässersohle notwendig werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Umweltbericht wird korrigiert. Eine Versicke-
rung ist aufgrund des hohen Grundwassers nicht 
vorgesehen.  

Aufgrund der neuen Entwässerungsplanung zur 
Offenlage wird die Rückhaltung neu dimensioniert 
und die Drosselabflussspende auf die 15 l/(s*ha) 
begrenzt. Der aktualisierte Drosselabfluss beträgt   
21,5 l/s in den Plauelbach. 

Eine Einstufung des Gewässers erfolgt im Rahmen 
der wasserrechtlichen Genehmigung bzw. im 
Rahmen der Erstellung des Benehmens mit der 
unteren Wasserbehörde 

 

 

 

A.6.7.2 Fachtechnische Beurteilung 

Die Bebauungsplanunterlagen sind im 
Sinne unseres Merkblattes „Bauleitpla-
nung" Kapitel 3 hinsichtlich einer schon 
ausreichend konkreten Darstellung der 
beabsichtigten Regenwasserableitung 
noch unvollständig. Somit kann dazu un-
sererseits noch nicht abschließend Stel-
lung genommen werden. Wir bitten daher 
um eine entsprechende Ergänzung der 
Unterlagen. Insbesondere um die Auflö-

Wird zur Kenntnis genommen. 

Für die Oberflächenentwässerung ist eine Rückhal-
tung vorgesehen. Diese soll mit einem Drosselab-
fluss von 21,5 l/s in den Plauelbach einleiten. Eine 
Versickerung aus der Rückhaltung heraus ist nicht 
vorgesehen. Der Widerspruch in den Planunterla-
gen wird aufgelöst. Der Erläuterungsbereich zum 
naturverträglichen Regenwasserbewirtschaftungs-
konzept ist Gegenstand des vorliegenden Bebau-
ungsplans. 
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sung des Widerspruchs, ob versickert 
werden soll oder nicht und wie der umlau-
fende Graben ausgeführt werden soll. 

Aus Gründen der Rechtsklarheit für alle 
Beteiligten ist das tatsächliche Entwässe-
rungskonzept schon so detailliert auszu-
arbeiten und im Bebauungsplan darzu-
stellen, dass möglicherweise freizuhal-
tende Flächen für gezielte Versickerun-
gen, zu Rückhaltezwecken oder bei Be-
darf für die Regenwasserbehandlung er-
kannt und – soweit erforderlich – im Plan 
vor Satzungsbeschluss ausgewiesen 
werden können (siehe hierzu auch Seite 
32 und 33 Punkt 3.6 des o.g. Merkblat-
tes). 

Für eine Einleitung in ein Gewässer bzw. 
eine Versickerung des Niederschlags-
wassers ist nach § 8 WHG eine wasser-
rechtliche Erlaubnis erforderlich. 

Für die kanaltechnische Erschließung im 
öffentlichen Bereich ist rechtzeitig vor 
Baubeginn das Benehmen mit der unte-
ren Wasserbehörde nach § 48 Abs. 1 WG 
herzustellen. 

 

A.6.8 Altlasten  

A.6.8.1 Allgemein 

Im Bereich des Planungsgebietes liegen 
nach unseren derzeitigen Erkenntnissen 
keine Altlasten/Altlastverdachtsflächen 
vor. 

Nachfolgender Hinweis ist in den späte-
ren Bebauungsplan mit aufzunehmen: 

„Werden bei Erdarbeiten ungewöhnliche 
Färbungen und/oder Geruchsemissionen 
(z. B. Mineralöle, Teer, ...) wahrgenom-
men, so ist umgehend das Landratsamt 
Ortenaukreis - Amt für Umweltschutz; 
Amt für Wasserwirtschaft und Boden-
schutz -) zu unterrichten. Aushubarbeiten 
sind an dieser Stelle sofort einzustellen.“ 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis wird in die Bebauungsvorschriften 
aufgenommen. 

A.6.8.2 Hinsichtlich der Themen "Wasserversor-
gung" und “Bodenschutz“ sind unserer-
seits keine Ergänzungen/Anmerkungen 
erforderlich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A) Äußerung zum Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung 

 

A.6.9 Hinweise bezüglich der zu betrachten-
den Schutzgüter: 

 

A.6.9.1 Allgemeiner Hinweis 

Im Rahmen der Umweltprüfung sollen die 
voraussichtlichen erheblichen Umwelt-
auswirkungen ermittelt und in einem Um-
weltbericht beschrieben und bewertet 
werden. Das Ziel der Umweltprüfung ist 
dabei weniger, über die Verträglichkeit 
eines Projektes für die Umwelt zu ent-
scheiden. Festgestellt werden sollen 
vielmehr die Folgen für die Umwelt. Im 
Zuge der Entscheidung über die Realisie-
rung eines Vorhabens soll in einem for-
malisierten Verfahren untersucht werden, 
welche Umweltbeeinträchtigungen durch 
das Projekt drohen, welche Möglichkeiten 
es zur Vermeidung oder Milderung der zu 
erwartenden Umweltauswirkungen gibt 
und ob im Interesse des Umweltschutzes 
bessere Lösungen, also Alternativen, 
existieren. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.6.10 Oberflächengewässer  

A.6.10.1 Umfang und Detaillierungsgrad 

Bezüglich der Auswirkungen der zukünf-
tigen Flächennutzung auf das Schutzgut 
„Oberflächenwasser“ sollten v. a. folgen-
de Aspekte betrachtet werden: 

• Veränderung der Wasserführung (ggf. 
auch Trockenlegung) und der Was-
serqualität von Oberflächengewässer 

• Gewässerzerstörung, -verrohrung, -
verlegung und -verbauung 

• Veränderung der Gewässerökologie 
(Fauna/Flora, Selbstreinigungsvermö-
gen, Geschiebehaushalt) 

• Beeinträchtigung des Retentionsver-
mögens durch Veränderung der Bo-
denstruktur (Abtrag, Überschüttung, 
Erosion, Verdichtung, Versiegelung) 

• Beeinträchtigung von Überschwem-
mungsbereichen 

• Schadstoffeintrag 

• etc. 

Der südwestlich des geplanten Baugebie-
tes verlaufende „Plauelbach“ und die 
nordwestlich verlaufende „Rench“ werden 
durch die Planung betroffen. Dement-
sprechend sollten die vorgenannten Be-

Dies wird berücksichtigt. 

Die Entwässerung des anfallenden Niederschlags-
wassers erfolgt gemäß dem Erläuterungsbericht 
des Büros Siggelkow (Stand Mai 2022) oberflächig 
in den Entwässerungs- und Rückhaltegraben. Über 
ein Drosselorgan wird das angefallene Regenwas-
ser in den bestehenden Regenwasserkanal und 
danach in den Vorfluter (Plauelbach) eingeleitet. 
Da dieser eine Breite von weniger als 5 m aufweist, 
sind gemäß dem Erläuterungsbericht des Büros 
Siggelkow (Stand Mai 2022) weitere Maßnahmen 
zur Sicherung der Gewässersohle erforderlich. 

Eine Trockenlegung des Plauelbachs in Folge der 
Umsetzung des Bebauungsplans ist ausgeschlos-
sen. Nach starken Niederschlägen ist mit einer 
Erhöhung des Wasserstandes im Plauelbach zu 
rechnen. Um eine Beeinträchtigung der Wasser-
qualität von Plauelbach und Rench zu verhindern, 
muss das Regenwasser im Falle einer möglichen 
betriebsbedingten Verunreinigung auf dem Grund-
stück des jeweiligen Gewerbetreibenden behandelt 
werden. 

Es werden keine Gewässer zerstört, verrohrt, ver-
legt oder verbaut. 

Es ist in Folge der Umsetzung des Bebauungs-
plans unter Berücksichtigung von Schutzmaßnah-
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trachtungsaspekte - soweit zutreffend - 
auf diese Gewässer angewendet werden. 

men mit keiner Veränderung der Gewässerökologie 
zu rechnen.  

Das Retentionsvermögen des Bodens im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans wird durch Neu-
versiegelung stark beeinträchtigt. Daher wird für die 
Entwässerung des Plangebiets ein ausreichend 
dimensionierter Entwässerungs- und Rückhalte-
graben festgesetzt. 

Überschwemmungsbereiche werden nicht beein-
trächtigt. Im Süden ragt das Plangebiet zwar in das 
HQ100-Überschwemmungsgebiet hinein, in diesem 
Bereich ist jedoch keine Bebauung möglich. 

Einträge von Schadstoffen werden durch Festset-
zungen bezüglich der Versickerung von Nieder-
schlagswasser verhindert. 

A.6.11 Grundwasser  

A.6.11.1 Umfang und Detaillierungsgrad 

Bezüglich der Auswirkungen der zukünf-
tigen Flächennutzung auf das Schutzgut 
„Grundwasser“ sollten v. a. folgende As-
pekte betrachtet werden: 

• Verringerung der Grundwasserneubil-
dungsrate durch Flächeninanspruch-
nahme (Überbauung, Versiegelung) 
und Veränderung der Bodenstruktur 
(Abtrag, Überschüttung, Erosion, Ver-
dichtung) 

• Eventuelles Absinken des Grundwas-
serstandes aufgrund der geringeren 
Grundwasserneubildungsrate 

• Veränderung des Bodenwasserhaus-
haltes, der Bodenqualität, der Deck-
schichtenmächtigkeit, des Reliefs 

• Schadstoffeintrag aufgrund verringer-
ter Deckschichten 

• Veränderung von Grundwasserfließ-
systemen (Grundwasserhaltung, -
absenkung, -stauung) 

• Veränderung von Grundwasserleitern 
und Deckschichten 

• Verschlechterung von Quantität und 
Qualität des Grundwassers 

etc. 

Der beabsichtigte Umfang und Detaillie-
rungsgrad der Umweltprüfung ist hinsicht-
lich der Schutzgüter „Boden/Altlasten“ 
aus unserer Sicht ausreichend. 

Dies wird berücksichtigt. 

Aufgrund der geringen Größe des Eingriffsberei-
ches und der Rückhaltung des auf versiegelten 
Oberflächen anfallenden Niederschlagsmessers im 
Entwässerungsraben ist die Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate zu vernachlässigen. 
Ein vorhabenbedingtes Absinken des Grundwas-
serstandes ist nicht zu erwarten. 

Veränderung des Bodenwasserhaushaltes, der 
Bodenqualität, der Deckschichtenmächtigkeit oder 
des Reliefs im Umfeld des Eingriffsbereiches sind 
ausgeschlossen. 

Deckschickten werden vorhabenbedingt nicht ver-
ringert, damit verbundene Schadstoffeinträge sind 
daher ausgeschlossen. Sofern eine Verschmut-
zung des Regenwassers durch einen Betrieb oder 
ein Betriebsgelände zu erwarten ist, muss zudem 
eine Regenwasserbehandlung auf dem Gewerbe-
grundstück vorgesehen werden (Siggelkow 2022). 

Laut dem vorliegenden geologischen Gutachten ist 
für den Bauzustand ein Grundwasserstand von ca. 
128,45 m+NN empfohlen. Der bestehende 
Schmutzwasserkanal in der Hebelstraße, ange-
schlossen werden soll, hat eine Sohlhöhe von ca. 
128,71 m+NN. Einschließlich der für die Verdich-
tung wasserfrei zuhaltenden Tiefe von 0,50 m wird 
der Grundwasserbereich erreicht, weshalb zumin-
dest im Anschlussbereich an den bestehenden 
Schmutzwasserkanal voraussichtlich eine Grund-
wasserabsenkung erforderlich sein wird. Die tat-
sächlichen Grundwasserverhältnisse sollen vor 
dem Beginn der Bautätigkeiten erneut geprüft wer-
den. Ansonsten sind keine Veränderung von 
Grundwasserfließsystemen zu erwarten. 

Vorhabenbedingte Veränderung von Grundwasser-
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leitern und Deckschichten sowie eine Verschlechte-
rung von Quantität und Qualität des Grundwassers 
sind aufgrund der geringen Größe der Neuversie-
gelung und der Einleitung des anfallenden Nieder-
schlagswassers in den Entwässerungsgraben nicht 
zu erwarten. 

Die Grundwasserstände werden in die Bebauungs-
vorschriften aufgenommen. 

A.6.11.2 Hinweis 

Im Übrigen verweisen wir auf das über-
sandte Merkblatt „BAULEITPLANUNG" 
des Landratsamtes Ortenaukreis - Amt 
für Wasserwirtschaft und Bodenschutz -. 
Der neueste Stand dieses Merkblattes ist 
im Internet unter: www.ortenaukreis.de zu 
finden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.7 Landratsamt Ortenaukreis – Eigenbetrieb Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2020) 

A.7.1 Die abfallwirtschaftlichen und abfuhrtech-
nischen Belange wurden in den Bebau-
ungsplanunterlagen unter Ziffer 2 (Be-
gründung) sowie Ziffer 3.6 (Hinweise Ab-
fallwirtschaft) berücksichtigt. Insofern er-
geben sich unsererseits bei plangemäßer 
Umsetzung auch keine Einwendungen 
gegen den Bebauungsplan. 

Ergänzend weisen wir auf folgendes hin: 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.7.2 Erdaushub 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Best-
immungen des § 1a Abs. 2 Baugesetz-
buch und § 10 Nr. 3 und § 74 Abs. 3 Nr. 1 
der Landesbauordnung sowie § 6 Abs. 1 
(Abfallhierarchie) des Kreislaufwirt-
schaftsgesetzes vom 24.02.2012 wird 
hingewiesen. 
Bei der Planung und Ausführung von 
Baumaßnahmen und anderen Verände-
rungen der Erdoberfläche im Planungs-
gebiet ist auf einen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit dem Boden zu ach-
ten und jegliche Bodenbelastung auf das 
unvermeidbare Maß zu beschränken. Der 
Bodenaushub ist, soweit möglich, im 
Plangebiet zur Geländegestaltung zu 
verwenden bzw. auf den einzelnen Bau-
grundstücken zu verwerten (Erdmassen-
ausgleich). Überschüssiger Bodenaushub 
ist zu vermeiden. 

Die Möglichkeit zur Vermeidung bzw. 
Verwertung von Bodenaushub ist bei der 
Festlegung von Gründungshöhen und 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Ein Massenausgleich ist grundsätzlich möglich. Ein 
Gutachten hierfür erscheint weder erforderlich noch 
angemessen. Der Nachweis erfolgt im Bauantrag. 
Der Hinweis zum Erdaushub wird in den Hinweis-
katalog der Bebauungsvorschriften aufgenommen.  
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Höhen von Erschließungsstraßen gege-
ben. Des Weiteren kann überschüssiger 
Bodenaushub ggf. in Lärmschutzwälle 
eingebaut werden. 
Aus abfallwirtschaftlicher Sicht muss bei 
der Bauleitplanung das Ziel verfolgt wer-
den, die Menge von überschüssigem Bo-
denaushub auf das unvermeidbare Maß 
zu reduzieren. Dies kann durch die Er-
stellung eines Gutachtens zum Erdmas-
senausgleich erfolgen. 

A.8 Landratsamt Ortenaukreis – Gesundheitsamt 
(gemeinsames Schreiben vom 22.10.2020) 

Wegen Coronaausbruch Bearbeitung 
nicht möglich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Das Gesundheitsamt wird erneut im Rahmen der 
Offenlage angeschrieben und beteiligt. 

A.9 Regierungspräsidium Stuttgart – Kampfmitteilbeseitigungsdienst 
(Schreiben vom 19.10.2020) 

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhand-
lungen und Bombardierungen, die wäh-
rend des 2. Weltkrieges stattfanden, ist 
es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau- 
(Planungs-)verfahren eine Gefahrenver-
dachtserforschung in Form einer Auswer-
tung von Luftbildern der Alliierten durch-
zuführen. 
Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen 
sind daher als potentielle Kampfmittelver-
dachtsflächen einzustufen. Seit dem 
02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst Baden-Württemberg aller-
dings Luftbildauswertungen für Dritte, zur 
Beurteilungen möglicher Kampfmittelbe-
lastungen von Grundstücken auf vertrag-
licher Basis, nur noch kostenpflichtig 
durchführen. 
Diese Auswertung kann bei uns mittels 
eines Vordrucks beantragt werden. Die 
dafür benötigten Formulare können unter 
www.rp-stuttgart.de (→Ser-
vice→Formulare und Merkblätter) gefun-
den werden. Die momentane Bearbei-
tungszeit hierfür beträgt zurzeit mind. 34 
Wochen ab Auftragseingang. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst ver-
zichtet auf weitere Beteiligung am Verfah-
ren (Einladung zum Erörterungstermin, 
Informationen über Planänderungen und 
Übersendung des Planfeststellungsbe-
schlusses) 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine historische Luftbildauswertung wird beauf-
tragt. Die Ergebnisse werden vor Satzungsbe-
schluss in den Bebauungsplan aufgenommen. 
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A.10 Regierungspräsidium Freiburg – Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 11.11.2020) 

A.10.1 Geotechnik 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszü-
gen daraus erfolgt. Sofern für das Plan-
gebiet ein ingenieurgeologisches Über-
sichtsgutachten, Baugrundgutachten oder 
geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die 
darin getroffenen Aussagen im Verant-
wortungsbereich des gutachtenden Inge-
nieurbüros. 

Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird andernfalls die Über-
nahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan empfoh-
len: 

Nach dem geologischen Basisdatensatz 
bilden im westlichen Teil des Plangebiets 
holozäner Auenlehm und im übrigen 
Plangebiet Kiese und Sande der quartä-
ren Ortenau-Formation jeweils unbekann-
ter Mächtigkeit den oberflächennahen 
Baugrund. 

Mit lokalen Auffüllungen vorangegange-
ner Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastab-
tragung geeignet sind, sowie einem klein-
räumig deutlich unterschiedlichen Set-
zungsverhalten des Auenlehms ist zu 
rechnen. Ggf. vorhandene organische 
Anteile können zu zusätzlichen bautech-
nischen Erschwernissen führen. Der 
Grundwasserflurabstand kann bauwerks-
relevant sein. 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungs-
horizonts, zum Grundwasser, zur Bau-
grubensicherung) werden objektbezoge-
ne Baugrunduntersuchungen gemäß DIN 
EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein pri-
vates Ingenieurbüro empfohlen. 

Dies wird berücksichtigt und in den Hinweiskatalog 
der Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.10.2 Boden 

Zur Planung sind aus bodenkundlicher 
Sicht keine Hinweise, Anregungen oder 
Bedenken vorzutragen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.10.3 Mineralische Rohstoffe 

Zum Planungsvorhaben sind aus roh-
stoffgeologischer Sicht keine Hinweise, 
Anregungen oder Bedenken vorzubrin-
gen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.4 Grundwasser 

Im Planungsgebiet laufen derzeit keine 
hydrogeologischen Maßnahmen des 
LGRB und es sind derzeit auch keine ge-
plant. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.5 Bergbau 

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder Althohlräumen betroffen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.6 Geotopschutz 

Im Bereich der Planfläche sind Belange 
des geowissenschaftlichen Naturschutzes 
nicht tangiert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.7 Allgemeine Hinweise 

Die lokalen geologischen Untergrundver-
hältnisse können dem bestehenden Geo-
logischen Kartenwerk, eine Übersicht 
über die am LGRB vorhandenen Bohrda-
ten der Homepage des LGRB 
(http://www.lgrb-bw.de) entnommen wer-
den. 

Des Weiteren verweisen wir auf unser 
Geotop-Kataster, welches im Internet un-
ter der Adresse http://lgrb-
bw.de/geotourismus/geotope (Anwen-
dung LGRB-Mapserver Geotop-Kataster) 
abgerufen werden kann. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz 
(Schreiben vom 18.11.2020) 

Unsere Bedarfsprüfung und raumordneri-
sche Stellungnahme erfolgt im Rahmen 
des erforderlichen FNP-
Änderungsverfahrens. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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A.12 Regionalverband Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 28.10.2020) 

A.12.1 Die Planung umfasst einen Geltungsbe-
reich von ca. 2,1 ha und sieht im Wesent-
lichen die Festsetzung eines Gewerbe-
gebiets GE vor. 
Hierdurch sollen die Weiterentwicklung 
bestehender Betriebe sowie die Neuan-
siedlung von Betrieben ermöglicht wer-
den. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12.2 Da sich nach Ziffer 1.4.1 der Begründung 
der Bebauungsplan nicht aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt, muss der 
Flächennutzungsplan geändert werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Die erforderliche Flächennutzungsplanänderung 
wird im Parallelverfahren durchgeführt. Die Einlei-
tung des Aufstellungsverfahrens mit frühzeitiger 
Beteiligung soll im Juli/August 2022 erfolgen.  

A.12.3 Die Stadt Rheinau ist laut Plansatz 
2.4.2.2 Abs. 2 (G) Regionalplan als Sied-
lungsbereich Gewerbe, Kategorie C, fest-
gelegt. 
Zur Bestimmung des Flächenbedarfs sol-
len für Siedlungsbereiche der Kategorie C 
Orientierungswerte bis 10 ha für 15 Jahre 
zugrunde gelegt werden. 
Da man bei einem Bebauungsplan bzw. 
bei einer punktuellen FNP-Änderung von 
einem kürzeren Realisierungszeitraum 
(etwa 3-5 Jahre) ausgeht, gilt ein auf die-
sen Zeitraum entsprechend angepasster 
Orientierungswert. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bedarfsnachweis wird im Rahmen der Flä-
chennutzungsplanänderung erbracht.  

A.12.4 Nach Plansatz 2.4.4.8 (Z) Regionalplan 
sind mehrere - auch an sich selbständige, 
nicht-großflächige - Einzelhandelsbetrie-
be, die aufgrund ihres räumlichen und 
funktionalen Zusammenhangs negative 
raumordnerische Auswirkungen erwarten 
lassen, wie ein einheitliches Einzelhan-
delsgroßprojekt zu beurteilen. 
Aufgrund der beabsichtigten Gewerbebe-
triebsansiedlung und im Sinne einer akti-
ven Einzelhandelssteuerung ist der fest-
gesetzte Ausschluss von Einzelhandels-
betrieben plausibel und erforderlich. 
Gegen die ausnahmsweise zulässigen 
„unselbständigen Verkaufsstätten" beste-
hen keine Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.12.5 Da sich die ausnahmsweise zulässigen 
Verkaufsflächen dem Gesamtbetrieb je-
doch deutlich unterzuordnen haben, hal-
ten wir eine Konkretisierung auf max. 
10% der Grundfläche der Betriebsgebäu-
de bis zu einer VKF von max. 200 m² für 
geboten. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Regelungen der zulässigen Verkaufsstätten 
geändert, sodass die Verkaufsstätte maximal 10 % 
des zugehörigen Betriebsgebäudes betragen darf. 
Die Beschränkung der Verkaufsfläche auf 200 m² 
war bereits Gegenstand der Planung und muss 
nicht ergänzt werden. 
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A.12.6 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Hinweise, Anregungen 
und Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.13 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 13.10.2020) 

Die Planung der Stadt, mit der Rheinauer 
Betrieben eine Fortentwicklung sowie des 
Weiteren eine Neuansiedlung von Betrie-
ben am südöstlichen Ortsrand von 
Memprechtshofen ermöglicht werden sol-
len, wird begrüßt. Die mit der Planung 
verfolgten städtebaulichen Ziele sowie die 
Festsetzungen zur Art und zum Maß der 
baulichen Nutzung können ohne Weiteres 
mitgetragen werden. 

Weitere Anmerkungen behalten wir uns 
für die Offenlage vor. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14 Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG 
(Schreiben vom 20.10.2020) 

Zur Stromversorgung dieses Gebietes 
können wir folgendes sagen: 

 

A.14.1 Die elektrischen Hausanschluss- und 
Straßenbeleuchtungsleitungen sollen in 
diesem Gebiet verkabelt werden. 

Eine technische Voraussetzung für die 
Kabelverlegung ist ein geklärter Grenz-
verlauf, aus dem die Straßen- und Geh-
wegführung ersichtlich ist und die Über-
gabe des Bebauungsplans in digitaler 
Form (dxf oder dwg) für die Planung. 

Für die Unterbringung der Kabel sollte 
DIN 1998 zugrunde gelegt werden. Bei 
Anpflanzungen von Bäumen wird dem-
nach ein seitlicher Mindestabstand von 
2,5 m zum Erdkabel erforderlich. Ist die-
ser Abstand nicht realisierbar, werden 
zum Kabel hin geschlossene Pflanzringe 
oder Trennwände bis in 1 m Tiefe benö-
tigt. Wir gehen davon aus, dass die Kos-
ten dafür der Erschließungsträger über-
nimmt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan kann nach Abschluss des Ver-
fahrens bei der Stadt Rheinau eingesehen werden. 

 

 

 

 

Die Anpflanzung von Bäumen wird bauplanungs-
rechtlich nicht festgesetzt. 

 

A.14.2 Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
die Hausanschlusskabel zu den noch 
nicht bebauten Grundstücken erst beim 
Endausbau verlegt werden können. Dazu 
wird dann lediglich eine Muffengrube ge-
öffnet. Eine Vorabauslegung ist nicht 
sinnvoll, solange die genauen Gebäude-
standorte, die Anschlussräume und der 
Leistungsbedarf nicht bekannt sind. Dar-
über hinaus sind unter Spannung stehen-

Dies wird zur Kenntnis genommen. Die Aufnahme 
einer Versorgungsfläche für ein Umspannwerk wird 
berücksichtigt. Nach erneuter Abstimmung mit dem 
Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG wird 
eine 5 x 6,5 m große Versorgungsfläche im Norden 
des Plangebiets zeichnerisch aufgenommen. 
Ferner wird die umlaufende Rückhaltung auf die 
vorhandenen Geländehöhen geplant und herge-
stellt. Es obliegt den Gewerbetreibenden und dem 
Netzbetreiber der Versorgungsfläche, wie sie an 
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de Kabel auf unbebauten Grundstücken 
eine zusätzliche Gefahrenquelle für die 
später dort tätigen Bauherren und Bau-
firmen und eine unnötige Störquelle für 
die anderen, an dem Kabelstrang ange-
schlossenen Anwesen. Für die elektri-
sche Versorgung des Erschließungsge-
bietes bitten wir, einen Platz für eine Um-
spannstation auszuweisen. Der Standort 
sollte sich nach Möglichkeit im ausgewie-
senen Grünstreifen befinden (siehe La-
geplan). Der Platzbedarf für den Stati-
onsplatz beträgt ca. 7 m x 6 m. Wir bitten 
Sie, von der Erhebung eines Erschlie-
ßungsbeitrages für das Stationsgrund-
stück abzusehen. Das Stationsgrund-
stück liegt in einem Bereich, der einer er-
schließungsbeitragsrechtlichen Nutzung 
entzogen ist (BVerwG 8 C 40.95 v. 
23.10.96, BWGZ Nr. 5 v. 15.03.97). 

den Graben anschließen und ggf. vorhandene Hö-
henunterschiede zur Grabenoberkante überwinden 
oder abfangen. 

 

A.14.3 Bitte beachten Sie bei den Straßenbe-
leuchtungs-Mastenstandorten, dass die 
StVO folgende Sicherheitsabstände vor-
gibt: 

Oberer Sicherheitsraum: Die erforderliche 
lichte Höhe beträgt für den Kfz-Verkehr 
4,50 m, für Geh- und Radwege im Regel-
fall 2,50 m. 

Seitlicher Sicherheitsraum: Bei Gehwe-
gen mit Hochbord normalerweise 50 cm. 
Ist weder ein Randstreifen noch ein 
Hochbord vorhanden, muss der seitliche 
Sicherheitsabstand 75 cm betragen, je-
weils ab Fahrbahnrand gemessen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.14.4 Über die Verlegung der Straßenbeleuch-
tungskabel und die Kandelaber erhalten 
Sie von uns gerne ein Angebot. Bitte ha-
ben Sie Verständnis dafür, dass wir dafür 
noch die konkreten Ausbaupläne abwar-
ten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

 

A.14.5 Mit den übrigen Festlegungen des Be-
bauungsplanes sind wir einverstanden. 

Wir bitten Sie um Benachrichtigung, wenn 
der Plan geändert werden sollte und um 
Zusendung eines Exemplares mit Sat-
zung nach Inkrafttreten. 

Bitte teilen Sie uns rechtzeitig den Beginn 
der Erschließungsarbeiten mit sowie die 
damit beauftragte Firma. Wir werden prü-
fen, ob diese Firma unsere Kabel mitver-
legen kann. 

Bitte beachten Sie bei zukünftigen Anhö-

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Der Bebauungsplan kann nach Abschluss des Ver-
fahrens bei der Stadt Rheinau eingesehen werden. 
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rungen, dass im betroffenen Gebiet der 
zuständige Netzbetreiber nun das Über-
landwerk Mittelbaden ist. 

A.15 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 13.10.2020) 

Durch die oben genannte und in den Un-
terlagen näher beschriebene Planung 
werden Belange der Bundeswehr nicht 
berührt. 

Vorbehaltlich einer gleichbleibenden 
Sach- und Rechtslage bestehen zu der 
Planung seitens der Bundeswehr als Trä-
ger öffentlicher Belange keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.16 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. – Arbeitskreis 1 
(Schreiben vom 09.11.2020) 

A.16.1 Die Stellungnahme erfolgt im Namen und 
unter Vollmacht des Landesnaturschutz-
verbandes Baden-Württemberg e.V. 

Gegenstand der Stellungnahme ist der  
Bebauungsplan mit örtlichen Bauvor-
schriften „Gewerbegebiet-Süd Erweite-
rung" der Stadt Rheinau, Ortsteil Memp-
rechtshofen. 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit sowie der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
beschränkt sich die Stellungnahme auf 
Grund der Vielzahl der zu bearbeitenden 
Vorhaben aus Effizienzgründen nur punk-
tuell und nicht abschließend mit den Be-
langen des Arten- und Bodenschutzes. 
Hierzu wurden die offengelegten Unterla-
gen und Daten des Kartendienstes der 
LUBW ausgewertet, sowie am 
08.11.2020 eine Begehung durchgeführt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.16.2 Bodenschutz 

Für die geplante Erweiterung des Gewer-
begebietes werden ca. 2,1 ha Landwirt-
schaftsfläche durch bauliche Nutzung 
verlorengehen. Die Bodenqualität der 
Vorhabenfläche ist von guter Bodenquali-
tät. Diese hochwertigen Böden sind laut 
Regionalplan zu sichern. Der weitere Ver-
lust einer landwirtschaftlich hochwertigen 
Fläche ist als erheblich zu bewerten, da 
in Rheinau in den letzten Jahren viele 
Hektar an hochwertiger Landwirtschafts-
fläche für Bauvorhaben verloren gegan-
gen sind. Insofern halten wir es im Sinne 
nachfolgender Generationen für unakzep-
tabel, dass der Ausgleich für die durch 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wurde intensiv nach geeigneten alternativen 
Kompensationsmaßnahmen gesucht. 

Im Ökokonto der Stadt Rheinau sind neben Maß-
nahmen im Wald auch Aufwertungsmaßnahmen im 
Bereich von Streuobstbeständen und die Anpflan-
zung von Baumreihen enthalten. 

Gemäß der Arbeitshilfe "Das Schutzgut Boden in 
der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung" der 
LUBW können Maßnahmen zur Nutzungsextensi-
vierung, wie die Aufwertung von Streuobstbestän-
den, nur dann als Kompensationsmaßnahmen 
herangezogen werden, wenn es sich um Standorte 
mit hoher oder sehr hoher Wertigkeit als "Standort 
für naturnahe Vegetation" handelt. Dies ist bei den 
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das Bauvorhaben verlorengehende 
Landwirtschaftsfläche im Wert von 
192.048 Ökopunkten vollständig durch 
Maßnahmen im Wald erfolgen soll. 

Nach derzeit gültiger Ökokontoverord-
nung ist dieser schutzgutübergreifende 
„Ausgleich" rein rechnerisch zwar mög-
lich, dass aber die Ressource Boden, von 
dem wir und nachfolgende Generationen 
leben müssen, endlich ist und dass weder 
Waldrefugien noch ein Waldumbau den 
Verlust an fruchtbaren Böden ausglei-
chen können, scheint auf Verwaltungs- 
Regierungsebene noch nicht in das Be-
wusstsein gerückt zu sein. Mit im Wald 
regenerierten Ökopunkten sollten unter 
Gesichtspunkten der Generationenge-
rechtigkeit auch nur Eingriffe in den Wald 
ausgeglichen werden. 

Streuobst-Standorten jedoch nicht der Fall. 

Die Anpflanzung von Baumreihen kann zur Kom-
pensation herangezogen werden. Auf Gemarkung 
der Stadt Rheinau sind an mehreren Stellen 
Baumpflanzungen geplant bzw. wurden bereits 
umgesetzt. Beispielsweise können bei Umsetzung 
der Maßnahme im Bereich von Flurstück 3811/0 
auf der Südostseite der L75 zwischen den Stadttei-
len Freistett und Memprechtshofen durch die An-
pflanzung von 14 Bäumen auf der straßenabge-
wandten Seite 6.920 Ökopunkte erzielt werden. 

Der verbleibende Kompensationsbedarf wird durch 
die im Umweltbericht aus dem Jahr 2020 genannte 
Aufwertung von Waldflächen ausgeglichen. 

A.16.3 Spezieller Artenschutz 

Zauneidechse 
Geplante CEF-Maßnahme A1 

In der artenschutzrechtlichen Verträglich-
keitsstudie der Fa. Spang-Fischer-
Natzschka wird unter 7.2 S. 120/121 die 
CEF-Maßnahme zum Schutz der Zau-
neidechsen beschrieben. Demnach soll 
die Grünfläche (Flurstück 1782) als CEF-
Fläche zur Umsiedlung von Zauneidech-
sen dienen, welche im Westen des Gel-
tungsbereiches des BP „Gewerbegebiet-
Süd Erweiterung" abgefangen werden 
müssen, um das Eintreten von Verbots-
tatbeständen nach § 44 BNatSchG zu 
verhindern. 

Demnach sollen fünf ganzjährig von Zau-
neidechsen nutzbare Habitatelemente 
durch Anlage von Totholzhaufen mit süd-
lich vorgelagerten Sandlinsen hergestellt 
werden. Zur Errichtung der fünf Struktu-
ren wird der Untergrund auf einer Fläche 
von jeweils ca. 5,0 m x 4,0 m mindestens 
1,0 m tief ausgekoffert und die nördliche 
Hälfte der Grube mit starkem Totholz, 
welchem sandiges Substrat beigemischt 
ist, verfüllt. Auf das im Sand eingegrabe-
ne Totholz soll mindestens 1,0 m hoch 
Totholz aufgebracht und mit feinem Rei-
sig bedeckt werden. Diese Habitatstruktu-
ren sollen sodann den Zauneidechsen im 
Sommer als Sonn- und Versteckplätze 
und im Winter als frostsichere Überwinte-
rungshabitate dienen. Wohlmöglich ver-

Dies wird berücksichtigt. 
Aufgrund von Änderungen der Abgrenzung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans wurde in 
Abstimmung mit Herrn Himmelsbach, Landratsamt 
Ortenaukreis, Amt für Umweltschutz eine Grün-
landfläche westlich der Hebelstraße als CEF-
Maßnahmenfläche gewählt. 

Bei der Herstellung der Totholzstrukturen wurde 
beständiges Starkholz, u.a. Robinie, verwendet, 
das lange Zeit im Boden überdauert, bevor es sich 
zersetzt. Außerdem sind auf der Grünlandfläche 
zahlreiche Kleinsäugerbauten vorhanden, die von 
Zauneidechsen zur Überwinterung genutzt werden 
können. 

Auf den Einsatz von Steinen wurde bewusst ver-
zichtet, da diese die Ansiedlung von Mauereidech-
sen (ggf. allochthoner Linien) und die Verdrängung 
der Zauneidechsen begünstigen können (BLANKE, 
I. & SCHULTE, U. [2022]. Gebietsfremde Mauerei-
dechsen in Deutschland. Ausbreitung, rechtlicher 
Rahmen und Empfehlungen zum Umgang. Natur-
schutz und Landschaftsplanung 54 (1), 14-2.). 

Der dauerhafte Erhalt der Strukturen wird von der 
Stadt Rheinau gewährleistet. Dieser umfasst so-
wohl die Pflege der Grünlandfläche als auch den 
Ersatz des Totholzes: Ein auf die standörtlichen 
Gegebenheiten angepasstes Mahdregime wird im 
Rahmen des 5-jährigen Monitorings entwickelt und 
dann dauerhaft beibehalten, geeignetes Totholz 
fällt alljährlich bei winterlichen Pflegearbeiten in 
Gehölzen auf Gemarkung der Stadt Rheinau an 
und kann je nach Bedarf für die Instandhaltung der 
Totholzstrukturen genutzt werden. 
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weist der Gutachter wegen der relativen 
starken Abweichung von den bisher in 
der Literatur empfohlenen Ausstattung 
eines optimalen Zauneidechsenhabitates 
(siehe unten) auf die Studie (Zahn 2017) 
hin. 

Bei der Anlage eines solchen auf Totholz 
basierenden Eidechsenhabitates weist 
„Zahn 2017" in der Studie darauf hin, 
dass sichergestellt sein muss, dass die 
Tothölzer, insbesondere das Reisig, 
ständig ersetzt werden müssen, da diese 
sonst sehr schnell ihre Wirkung als Sonn- 
und Versteckplätze verlieren. Ebenso 
weist Zahn in der Studie darauf hin, dass 
diese Empfehlungen nicht als ausrei-
chende Kompensation bzw. CEF-
Maßnahme für den Verlust flächiger Habi-
tate zu verstehen sind. Im Boden einge-
brachtes Totholz, welches mit sandigem 
Substrat verfüllt wird und als frostsicheres 
Winterquartier dienen soll, kommt in der 
Studie von Zahn nicht vor. Je nach ver-
wendeter Holzart dürfte sich diese Kon-
struktion recht schnell zersetzen, in sich 
zusammensinken, und die zur Überwinte-
rung der Zauneidechsen nötigen „hohl-
raumbildenden Strukturen" verlieren. 
Falls die regelmäßige Ergänzung von Äs-
ten nicht gewährleistet ist, empfiehlt Zahn 
in der Studie ein Mix aus Stein- und den 
beschriebenen Totholzstrukturen. 
(Zahn Andreas 2017, Holz, Stein, Ziegel- 
Welche Haufen bevorzugen Zauneidech-
sen, Zeitschrift für Feldherpertologie 24: 
77-86) 

Die im Gutachten vorgeschlagene CEF-
Maßnahme erscheint nur bedingt geeig-
net, jedoch im Unterhalt zeitaufwändiger 
und langfristig kostenintensiver. 

A.16.4 CEF-Maßnahmen  

A.16.4.1 CEF-Fläche (Ideal Zustand) 

Eine CEF-Fläche kann nicht an einer be-
liebigen Stelle angelegt werden, sondern 
ist im Umfeld des Eingriffs (räumlicher 
Zusammenhang) anzulegen. Der räumli-
che Zusammenhang orientiert sich am 
Aktionsradius der betroffenen Art. In der 
Literatur finden sich zum Aktionsradius 
der Zauneidechse uneinheitliche Anga-
ben von wenigen Metern über 200 m bis 
500 m, wobei für Zauneidechsen lebens-
feindliche Umgebungen wie z.B. Straßen 

Dies wird berücksichtigt. 

Die CEF-Maßnahmenfläche ist weniger als 100 m 
von der besiedelten Teilfläche des Geltungsberei-
ches des Bebauungsplans entfernt und nur von der 
wenig befahrenen Hebelstraße und Privatgrundstü-
cken mit Gärten getrennt. Diese stellen keine un-
überwindbaren Barrieren für Zauneidechsen dar. 
Der räumliche Zusammenhang ist damit gegeben. 

Durch die Anlage der Totholzstrukturen mit vorge-
lagerter Sandlinse auf einer bestehenden Grün-
landfläche wurden optimale Habitatbedingungen für 
Zauneidechsen geschaffen, die durch eine Anpas-
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usw. Aktionsraum einschränkende Hin-
dernisse darstellen. Ackerflächen werden 
z.B. bis max. 10 m überwunden. (MÄR-
TENS 1999, BAHL 1997 et.al.) 
(Anmerkung: Der LNV sieht das Kriterium 
des räumlichen Zusammenhangs bei der 
geplanten CEF-Fläche als erfüllt an.) 
Eine CEF-Fläche muss gute, besser op-
timale Habitatbedingungen bieten. Die 
Kapazität des Lebensraumes sollte die 
Etablierung einer großen bis sehr großen 
Population erlauben. In der Umgebung 
sollen weitere potenzielle Habitate und 
Ausbreitungswege vorhanden sein. Ein 
Zauneidechsenhabitat, das optimal ge-
staltet ist, weist folgende Eigenschaften 
auf: Die Flächen liegen in südlicher Ex-
position (MÄRTENS 1997-99), Steinriegel 
(die auf die Habitatansprüche der Zau-
neidechse zugeschnitten sein müssen) 
müssen ausreichend Versteckplätze für 
alle Altersklassen aufweisen, Winterquar-
tiere und Eiablageplätze müssen in aus-
reichender Zahl vorhanden sein und es 
muss genügend Nahrung im unmittelba-
ren Umfeld vorhanden sein. Diese opti-
male Situation ist bei Neuanlagen nicht 
möglich. Damit die CEF-Maßnahme die 
ökologische Funktion erfüllt, sind folgen-
de Voraussetzungen erforderlich: 

• Die neu anzulegenden Teilhabitate 
wie z.B. Sonnenplätze und Eiablage-
plätze sowie zur Überwinterung müs-
sen optimal sein. 

• Die Vegetation im neuen Lebensraum 
muss sich entwickeln können. 
Strauchgruppen und dichtere Vegeta-
tion sind wichtig für die Thermoregula-
tion. Die Vegetation beeinflusst auch 
den Feuchtigkeitshaushalt der Eiabla-
geplätze und das Angebot der Nah-
rungstiere. 

• Nur wenn die Strukturen und die Ve-
getation stimmen, können sich ausrei-
chend Nahrungstiere dauerhaft etab-
lieren. 

Bis diese Voraussetzungen erfüllt sind, 
muss sich eine neu gestaltete Fläche 
über mehrere Jahre entwickeln. Nach 
RUNGE et.al (2010), einer Studie im Auf-
trag des Bundesamtes für Naturschutz, 
bedarf eine bereits bewachsene CEF-
Fläche für Zauneidechsen einer Reifezeit 
von drei bis fünf Jahren, eine unbewach-
sene Ackerfläche bis zu 10 Jahre. 

sung des Mahdregimes und die Instandhaltung der 
Totholzstrukturen dauerhaft aufrecht erhalten blei-
ben. 

Auf die Anlage von Steinriegeln wurde bewusst 
verzichtet, da diese die Ansiedlung von Mauerei-
dechsen (ggf. allochthoner Linien) und die Ver-
drängung der Zauneidechsen begünstigen können 
(BLANKE, I. & SCHULTE, U. [2022]. Gebietsfrem-
de Mauereidechsen in Deutschland. Ausbreitung, 
rechtlicher Rahmen und Empfehlungen zum Um-
gang. Naturschutz und Landschaftsplanung 54 (1), 
14-2.). 

Die CEF-Maßnahmenfläche ist mit rund 2.850 m2 
deutlich größer als die 1.975 m2 große, als Habitat 
für Zauneidechsen geeignete Fläche innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Nördlich 
der CEF-Maßnahmenfläche schließen mehrere 
Hektar große Grünlandflächen an, östlich befinden 
sich Privatgärten. Diese Flächen können ebenfalls 
von Zauneidechsen besiedelt werden. Es kann sich 
damit eine individuenreiche Population entwickeln. 
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A.16.4.2 Geplante CEF-Fläche (Ist Zustand) 

Überrascht mussten wir bei der Bege-
hung am 08.11.2020 feststellen dass es 
sich bei der im Umweltbericht als CEF-
Maßnahmenfläche vorgesehenen „Grün-
fläche" (Flurstück Nr. 1782) augen-
scheinlich um einen Acker handelt, auf 
dem 2020 Mais angebaut wurde. Ent-
sprechend „ausgeräumt" stellt sich die 
Fläche dar. 

Diese Ackerfläche muss erst noch zu ei-
nem Zauneidechsenlebensraum entwi-
ckelt werden. (Siehe 7.2 Maßnahme A1 
artenschutzrechtliche Verträglichkeitsstu-
die S. 120/121) 

Die CEF-Maßnahmefläche soll erst im 
Winterhalbjahr vor der Umsiedlung einge-
richtet werden. Im März (vor Baubeginn) 
soll im Umfeld der Strukturen die Ansaat 
einer blütenreichen Saatgutmischung er-
folgen. 

Zeitgleich im März bis Mai (vor Baube-
ginn) soll die CEF-Maßnahmefläche mit 
den umzusiedelnden Zauneidechsen be-
setzt werden! 

Der LNV hält es für unmöglich, eine wie 
vom Gesetzgeber vorgeschriebene voll 
funktionstüchtige CEF-Maßnahmefläche 
für Zauneidechsen in diesem Zeitfenster 
auf einer" Ackerfläche" herzustellen, ohne 
jeglichen Entwicklungszeitraum für die 
Vegetation und sich dadurch erst nach 
und nach einstellender Futtertiere. 

Der LNV vermisst die Vorgabe, geeignete 
Sträucher für die existenziell wichtige 
Thermoregulierung der Zauneidechsen 
auf der geplanten Maßnahmefläche zu 
pflanzen. 

Die Lage der geplanten CEF-Fläche er-
scheint im Hinblick auf das Prädationsri-
siko weniger geeignet, da die Fläche un-
mittelbar an die Hausgärten der Wohnbe-
bauung anschließt. Bei der kurzzeitigen 
Begehung am 08.11.2020 waren dort 3 
Hauskatzen unterwegs. Nach einem Zu-
fallsgespräch mit einem Spaziergänger 
sollen dort nach dessen Angaben fast in 
jedem Haus ein bis zwei Katzen leben. 

Prädation wird zum Thema, wenn Repti-
lien keine Möglichkeit bleibt, ihren Fress-
feinden auszuweichen, wie etwa die Häl-

Dies wird berücksichtigt. 
Aufgrund von Änderungen der Abgrenzung des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans wurde in 
Abstimmung mit Herrn Himmelsbach, Landratsamt 
Ortenaukreis, Amt für Umweltschutz eine Grün-
landfläche westlich der Hebelstraße als CEF-
Maßnahmenfläche gewählt. 
Durch die Anlage von fünf Totholzstrukturen mit 
vorgelagerter Sandlinse wurde das von Zau-
neidechsen benötigte Mosaik aus Habitatelemen-
ten hergestellt, da bereits zu Beginn der Umsied-
lung im Frühjahr 2022 vollumfänglich ausgebildet 
war. 
Zur Thermoregulation können sich die Zauneidech-
sen in der krautigen Vegetation, in Kleinsäugerbau-
ten im Boden und in den Totholzstrukturen zurück-
ziehen.  
Büsche und Sträucher sind an der Rench westlich 
und in den Gärten östlich der CEF-
Maßnahmenfläche vorhanden. 

Die CEF-Maßnahmenfläche befindet sich in ähnli-
cher Entfernung zu Hausgärten wie der besiedelte 
Bereich innerhalb des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplans. Auf der CEF-Maßnahme stehen 
Zauneidechsen jedoch dauerhaft umfangreiche 
Versteckmöglichkeiten (Totholzstrukturen) zur Ver-
fügung, während sich der Umfang an Versteckmög-
lichkeiten auf dem als Obstwiese und Lagerplatz 
genutzte Grundstück je nach Art der Nutzung im 
Verlauf der Jahre änderte mehrmals änderte und 
insgesamt geringer war. Es ist auf der CEF-
Maßnahmenfläche daher von einem geringeren 
Prädationsdruck durch Hauskatzen und anderen 
Prädatoren auszugehen, als in ihrem Ursprungs-
habitat, auf dem sich die Population zumindest seit 
2017 halten und sogar vergrößern konnte, die die 
Ergebnisse der aktuell noch andauernden Umsied-
lung zeigen. 
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terung in Freilandanlagen, oder wenn Er-
haltungsmaßnahmen wie umzäunte CEF-
Maßnahmen und andere Maßnahmen 
das Prädationsrisiko erhöhen können. 
(BAXTER-GILBERT et al 2015, SOUTER 
et al. 2004) Die wichtigste „Problemart" ist 
im Reptilienschutz nach wie vor die 
Hauskatze, deren Jagddruck bis zum 
vollständigen Erlöschen der Population 
führen kann. (Zeitschrift für Feldherpeto-
logie Oktober 2018 Band 25 Heft 2) 

Von einem signifikant erhöhten Tötungs-
risiko der Zauneidechsen durch Hauskat-
zen, bedingt durch die Umsiedlung auf 
die geplante CEF-Maßnahmenfläche 
muss ausgegangen werden. 

A.16.5 Mindestlebensraum 

Der Mindestlebensraum für eine adulte 
Zauneidechse wird in der Literatur unter-
schiedlich angegeben: 120 m²♂, 270 m²♀ 
(Blanke 1995), 150 m² (Laufer 2014). Bei 
optimaler Ausstattung werden derzeit 120 
m² als Mindestlebensraum in der Fach-
welt diskutiert, wobei keine Langzeitstu-
dien vorliegen. Als CEF-Maßnahmen für 
die prognostizierten 21 Zauneidechsen 
muss eine optimal ausgestattete und 
entwickelte Fläche mit einer Gesamtgrö-
ße von mindestens 2.520 m² im räumli-
chen Zusammenhang zur Eingriffsfläche 
zur Verfügung stehen. Diese Fläche 
muss die ökologische Funktion vor dem 
Eingriff bereits erfüllen und deren Be-
stand als CEF-Maßnahmenfläche dauer-
haft rechtlich gesichert sein. 

Bei Eidechsenkartierungen können nie al-
le vorkommenden Eidechsen nachgewie-
sen werden. Bei Übersichtlichkeit des Ge-
ländes und Erfahrung des Kartierers kann 
als Richtwert ein Faktor von mindestens 
sechs für die Populationsschätzung an-
genommen werden. (Praxisorientierte 
Umsetzung des strengen Artenschutzes 
am Beispiel von Zauneidechsen, Laufer- 
Naturschutz Info LUBW 2014) Beim Vor-
haben wurde nur der Faktor 3 ange-
wandt, was bereits zu einem Mangel an 
Lebensraum auf der CEF-
Maßnahmenfläche führen kann, wenn 
mehr als 22 adulte Zauneidechsen ge-
fangen werden. Die geplante CEF-
Flächengröße beträgt 2.740 m² wobei 
noch zu klären wäre, ob der eingerechne-
te Graben mit 560 m² als Lebensraum 

Dies wird berücksichtigt. 

Die CEF-Maßnahmenfläche ist mit rund 2.850 m2 
deutlich größer als die 1.975 m2 große, als Habitat 
für Zauneidechsen geeignete Fläche innerhalb des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplans. und 
grenzt unmittelbar an umfangreiche, ebenfalls be-
siedelbaren Grünland- und Gartenflächen an.  

Auf die Anlage von Steinriegeln wurde bewusst 
verzichtet, da diese die Ansiedlung von Mauerei-
dechsen (ggf. allochthoner Linien) und die Ver-
drängung der Zauneidechsen begünstigen können 
(BLANKE, I. & SCHULTE, U. [2022]. Gebietsfrem-
de Mauereidechsen in Deutschland. Ausbreitung, 
rechtlicher Rahmen und Empfehlungen zum Um-
gang. Naturschutz und Landschaftsplanung 54 (1), 
14-2.). 

Die dauerhafte Pflege und Instandhaltung der CEF-
Maßnahmenfläche werden durch die Stadt Rheinau 
gewährleistet. 
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zugeschlagen werden kann. Mit Sicher-
heit stehen demnach den erwarteten 21 
Zauneidechsen nur 2.180 m² Lebens-
raum zur Verfügung, was schon das unte-
re Limit unterschreitet und keinerlei Puffer 
bietet, sollten mehr als die geschätzten 
21 Zauneidechsen gefangen werden. Die 
CEF-Maßnahmefläche bietet auch keine 
Entwicklungsmöglichkeit für diese Popu-
lation. 

Für die im Gutachten prognostizierten ca. 
21 Zauneidechsen wird die Erstellung von 
5 halbmondförmigen Steinriegeln mit je-
weils ungefähr 5 m Länge gefordert. Die 
Steinriegel müssen auf der Fläche verteilt 
werden. Weiterhin müssen 5 Sandlinsen 
und Totholzhaufen (je mindestens ca. 1 
m³) auf der Fläche als deckungsgebende 
Strukturen verteilt werden. Als Orientie-
rungshilfe wird die von der LUBW her-
ausgegebene Broschüre „Naturschutz 
und Landschaftspflege 77" empfohlen. 
Auf den Seiten 121, 129 wird anschaulich 
eine fachgerechte CEF-Maßnahme für 
Zauneidechsen gezeigt. Die Fläche muss 
nach den Lebensraumansprüchen der 
Zauneidechse dauerhaft gepflegt werden. 
Die Pflege darf nicht auf 25 Jahre be-
grenzt werden, es sei denn das Gewer-
begebiet wird auch nach 25 Jahren rekul-
tiviert. 

A.16.6 Monitoring 

Zwischen Schlupf oder Geburt sowie Ge-
schlechtsreife liegen bei allen einheimi-
schen Reptilienarten mehrere Jahre. Wir-
kungskontrollen (Monitoring), die als Indi-
kator die Populationsgroße und Populati-
onsentwicklung verwenden, müssen dies 
berücksichtigen. Zu kurz nach dem Ein-
griff durchgeführte Erhebungen zeigen al-
lenfalls das Ausmaß der Zuwanderung 
aus der Umgebung, jedoch keine Wir-
kung eines Fortpflanzungserfolges oder 
höherer Überlebensrate. 

Aussagekräftige Daten zur Populations-
entwicklung bedürfen einer Nachverfol-
gungszeit (Monitoringzeitraum), die sich 
über mehrere Generationen der Zielart 
erstreckt. Der gewählte Zeitraum von 5 
Jahren liegt weit unter dem Zeitraum, 
welcher eine aussagekräftige Wirkungs-
kontrolle zulässt. (Zeitschrift für Feldher-
petologie Oktober 2018 Band 25 Heft 2) 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine Zuwanderung von Zauneidechsen wird im 
ersten Jahr durch die Umzäunung der CEF-
Maßnahmenfläche verhindert. 

Werden in den ersten Monitoring-Jahren Jungtiere 
und in den Folgejahren subadulte Zauneidechsen 
auf der CEF-Maßnahmenfläche beobachtet, ist 
dies als Beleg für eine erfolgreiche Reproduktion 
zu werten. 
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A.16.7 Fledermäuse 

Der LNV schließt sich dem Ergebnis der 
artenschutzrechtlichen Studie der Fa. 
Spang-Fischer-Natzschka vom Juni 2020 
an. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.16.8 Großer Feuerfalter 

Der LNV schließt sich dem Ergebnis der 
artenschutzrechtlichen Studie der Fa. 
Spang-Fischer-Natzschka vom Juni 2020 
an. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.16.9 Vögel 

Der LNV schließt sich dem Ergebnis der 
artenschutzrechtlichen Studie der Fa. 
Spang-Fischer-Natzschka vom Juni 2020 
an. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.16.10 Fassaden 

In den örtlichen Bauvorschriften 7.1 sind 
„Glasflächen" zur Fassadengestaltung er-
laubt. Diese müssen ggf. nach Stand der 
Technik gegen Vogelschlag gesichert 
werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im Umweltbericht wurde eine Maßnahme ergänzt, 
um das Risiko des Vogelschlags zu reduzieren. 

Glasflächen und Fensterfronten sind so zu gestal-
ten, dass sie von Vögeln als solche wahrgenom-
men werden können. Dazu stehen zwei fachlich 
anerkannte Maßnahmen zur Verfügung (HUGGINS 
2019): 

▪ Verwendung lichtdurchlässiger, nicht 
transparenter Materialien und 

▪ flächige, hochwirksame Markierung von 
Fensterfronten (beliebige Muster, in aus-
reichender Dichte von außen auf die ge-
samte Glasfläche aufgebracht, vgl. HUG-
GINS 2019). 

Greifvogelsilhouetten und UV-Licht reflektierendes 
oder absorbierendes Glas stellen keine geeigneten 
Schutz- oder Vermeidungsmaßnahmen dar. 

A.16.11 Fazit 

Der LNV lehnt die Gewerbegebiet-Süd 
Erweiterung in Rheinau-
Memprechtshofen nicht grundsätzlich ab. 
Eine Abwägung verschiedener Interessen 
in der Bauplanung den Artenschutz be-
treffend kann in der Regel im Einverneh-
men erfolgen. Voraussetzung hierfür ist 
jedoch, dass für die Habitate verschiede-
ner planungsrelevanter Artengruppen 
mehr als unbedingt nötige Flächen zur 
Verfügung gestellt wird, um einen Ent-
wicklungspuffer für die Populationen vor-
zuhalten und ein genügend großer zeitli-
cher Vorlauf zur Umsetzung und Entwick-
lung von Maßnahmen eingeplant wird. 

Dies wird berücksichtigt. 

Den planungsrelevanten Zauneidechsen wird deut-
lich mehr als die unbedingt benötigte Habitatfläche 
zur Verfügung gestellt, so dass sich die Population 
langfristig halten und entwickeln kann. 

Die Funktion der CEF-Maßnahmenfläche war zu 
Beginn der Umsiedlung in vollem Umfang gegeben. 
Es wird - wie von der zuständigen unteren Natur-
schutzbehörde (Landratsamt Ortenaukreis – Amt 
für Umweltschutz) gefordert ein 5-jähriges Monito-
ring durchgeführt. 

Im Ökokonto der Stadt Rheinau sind auch Maß-
nahmen im Offenland enthalten (Anpflanzung von 
Bäumen), die zum Ausgleich des Kompensations-
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Ein zugehöriges mehrjähriges Monitoring 
muss grundsätzlich gesichert sein. Den 
ausschließlichen „Ausgleich" des Boden-
verlustes durch Maßnahmen im Wald 
lehnen wir ab. 

bedarfs herangezogen werden können. 

A.16.12 Der LNV bittet um weitere Beteiligung am 
Verfahren. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der LNV wird im Zuge der Offenlage erneut betei-
ligt. 

A.17 Zweckverband Hochwasserschutz Hanauerland 
(Schreiben vom 15.10.2020) 

Bei Einhaltung der Wassergesetze (WHG 
und WG BW) und Beibehaltung des Ge-
wässerrandstreifens (§ 29 WG) hat der 
Zweckverband Hochwasserschutz Ha-
nauerland gegen diesen Bebauungsplan -
Stadt Rheinau "Gewerbegebiet-Süd Er-
weiterung" - keine Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Der Plauelbach befindet sich in ca. 40 m Entfer-
nung zur Plangebietsgrenze. 

Die konkreten Maßnahmen zur Einleitung in den 
Plauelbach werden im Zuge der wasserrechtlichen 
Genehmigung in Abstimmung mit dem Landratsamt 
Ortenaukreis untersucht und festgelegt. 

A.18 Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau 
(Schreiben vom 28.10.2020) 

Bei der Erweiterung bzw. Erschließung 
des Gewerbegebiets - Süd - in Rheinau-
Memprechtshofen ist zu beachten, dass 
die Trinkwasserleitung ab der Kreuzung 
Lenaustrasse / Hebelstrasse / Mo-
scheroschstrasse erneuert und auf di-
mensioniert werden muss. 

Bei der Durchführung der Arbeiten muss 
eine parallele Trasse gebaut oder eine 
Not-/ Ersatzversorgung eingerichtet wer-
den. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Planung der Trinkwasserversorgung erfolgt in 
Rücksprache mit dem Eigenbetrieb der Stadt 
Rheinau. Die gewünschten Änderungen wurden 
von Seiten des Ingenieurbüros Siggelkow GmbH 
bereits im Lageplan zum naturverträglichen Re-
genwasserbewirtschaftungskonzept übernommen. 

Die Notwendigkeit einer Notversorgung wird zur 
Kenntnis genommen und bei der Ausschreibung 
beachtet. 
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Ortenaukreis – Straßenbauamt 
(gemeinsames Schreiben vom 16.11.2020) 

B.2 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 54.1-54.4 
(Schreiben vom 21.10.2020) 

B.3 bnNETZE GmbH 
(Schreiben vom 21.10.2020) 

B.4 terranets bw GmbH 
(Schreiben vom 12.10.2020) – keine weitere Beteiligung 

B.5 Vodafone BW GmbH 
(Schreiben vom 23.10.2020) 

B.6 Stadt Rheinau – Abwasserbetrieb Abwasserbeseitung 
(Schreiben vom 20.10.2020) 

B.7 Stadt Lichtennau 
(Schreiben vom 13.10.2020) 

B.8 Stadt Renchen 
(Schreiben vom 15.10.2020) – keine weitere Beteiligung 

B.9 Stadt Kehl 
(Schreiben vom 02.11.2020) 

B.10 Stadt Achern 
(Schreiben vom 03.11.2020) 

B.11 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr 

B.12 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

B.13 Landratsamt Ortenaukreis – Straßenverkehrsamt (FB 23) 

B.14 Landratsamt Ortenaukreis – Amt für Waldwirtschaft 

B.15 Landratsamt Ortenaukreis –Amt für Brand- und Katastrophenschutz 

B.16 Naturschutzbeauftragter 

B.17 Polizeipräsidium Offenburg 

B.18 Handwerkskammer Freiburg 

B.19 Handelsverband Südbaden e.V. 

B.20 Gaststättenverband Dehoga 

B.21 Deutsche Telekom Technik GmbH 

B.22 Badenova (Gasversorgung) 

B.23 Fernleitungs-Betriebsgesellschaft mbH 

B.24 SYNA GmbH 

B.25 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 

B.26 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.27 Stadtverwaltung Rheinau – Stadtkämmerei 

B.28 Eigenbetrieb Stadtwerke Rheinau 
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B.29 Stadt Rheinau – Bauhof 

B.30 Ingenieurbüro Siggelkow 

B.31 BUND Umweltzentrum Ortenau 

B.32 BUND Rheinau 

B.33 Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 

B.34 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 

B.35 Stadt Oberkirch 

B.36 Gemeinde Appenweier 

B.37 Gemeinde Gambsheim 
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C PRIVATE STELLUNGNAHMEN VON BÜRGERINNEN UND BÜRGERN 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

C.1 Bürger 1 
(Schreiben vom 26.10.2020) 

C.1.1 Gerne möchten wir die von der Stadt 
Rheinau eingeräumte Möglichkeit zur 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
bezüglich der Weiterentwicklung des Ge-
werbegebiets Süd in Memprechtshofen 
wahrnehmen. 

Das geplante Vorhaben sehen wir grund-
sätzlich positiv. Es wird die wirtschaftliche 
Entwicklung des Standorts voranbringen 
und sicherlich auch Synergien für unse-
ren Betrieb mit sich bringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

C.1.2 Momentan verzeichnet die Firma des 
Bürger 1 trotz der nicht ganz einfachen 
ökonomischen Gesamtsituation ein 
Wachstum aufgrund neuer Projekte und 
Aufträge im Bereich Drohnen-Detektion in 
enger Zusammenarbeit mit einer weiteren 
Firma. Diesbezüglich wurde bereits in der 
Presse berichtet, auch eine öffentliche In-
formations-Veranstaltung fand statt. Soll-
te sich das Betätigungsfeld Drohnen-
Detektion wie erhofft nachhaltig weiter-
entwickeln, könnte sich auch für uns ein 
Erweiterungsbedarf ergeben. 

Für Projekte zur Drohnen-Detektion wird 
seit geraumer Zeit der Luftraum über ei-
nem Bereich des zukünftigen Gewerbe-
gebiets für gelegentliche Tests und Kun-
den-Vorführungen mit Drohnen genutzt 
auf Grundlage entsprechender behördli-
cher Erlaubnis. 
Diese Aktivitäten tragen maßgeblich dazu 
bei, die Voraussetzungen für die Beauf-
tragung entsprechender Entwicklungspro-
jekte nach Memprechtshofen zu schaffen. 

Wir würden uns über eine Möglichkeit 
freuen, mit der Stadt Rheinau bzw. den 
zukünftigen Eigentümern eine Vereinba-
rung zu erzielen, damit der Luftraum über 
der Fläche weiterhin genutzt werden. 
Hierzu hoffen wir auf die Unterstützung 
der Stadtverwaltung. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Behördliche Erlaubnisse zur Nutzung des Luft-
raums im Bereich des Plangebiets für Drohnenflug-
vorführungen sind der Stadt Rheinau nicht bekannt 
und können auch nicht Gegenstand des vorliegen-
den Bebauungsplans sein. 
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C.1.3 Zum Verkehrskonzept möchten wir Fol-
gendes anmerken: Eine Anbindung des 
Gewerbegebiets, welche nicht direkt über 
die Hebelstraße führt, hätten wir für sinn-
voller erachtet und daher bevorzugt. Uns 
ist bekannt, dass dies seitens der Stadt 
anders beurteilt wird. Jedoch haben wir 
nach wie vor Bedenken bezüglich der er-
forderlichen Leistungsfähigkeit der ge-
planten Verkehrsanbindung. Schon jetzt 
ist es in der gesamten Hebelstraße zeit-
weise problematisch, mit großen Fahr-
zeugen zu passieren. Der zur Straße an-
grenzende Hof unseres gesamten Gelän-
des wird mit steigender Tendenz von be-
triebsfremdem Durchgangsverkehr als 
Ausweichspur genutzt. Die Tempo-30-
Zone wird zudem vom Großteil der Fahr-
zeuge ignoriert. 

Dies wurde durch das Ingenieurbüro Siggelkow 
GmbH geprüft und im Bebauungsplan berücksich-
tigt. 

Die Hebelstraße wird im Zuge der Erschließung 
verbreitert, sodass bis zur Zufahrt in das Gewerbe-
gebiet eine Straßenbreite von ca. 6,50 m realisiert 
wird. Auch die Straße im Gewerbegebiet wird mit 
einer Breite von 6,50 m hergestellt. Laut Regelwerk 
wird für einen Begegnungsverkehr von LKW und 
LKW eine Fahrbahnbreite von 6,35 m empfohlen. 
Die Leistungsfähigkeit ist daher gegeben. 

Die Verbreiterung der Hebelstraße wird durch eine 
Verengung der Fahrbahn auf einer Länge von ca. 
20 m auf ca. 4,87 m unterbrochen. Bei ca. 4,87 m 
ist nur ein Begegnungsverkehr von PKW und PKW 
möglich. Hierdurch soll eine Verkehrsberuhigung 
erzeugt werden. 

Darüber hinaus wird derzeit geprüft, ob die Stra-
ßeneinfassung nach Westen hin mit einem Rund-
bord hergestellt werden kann, damit eine klare 
Abgrenzung zwischen öffentlichen und privaten 
Flächen vorherrscht. Dies ist jedoch nicht Rege-
lungsgegenstand des Bebauungsplans. 

C.1.4 Abschließend haben wir noch eine Frage 
zu den geplanten zulässigen Gebäude-
höhen. Soweit uns bekannt ist, liegen 
diese im bestehenden Gewerbegebiet bei 
9,5 m. Für den geplanten neuen Teil steht 
eine Höhe von 12 m im Raum. Ist dem 
so, und wenn ja was ist der Grund für die 
unterschiedlichen Höhen? 

Dies ist korrekt. Die Höhe baulicher Anlagen wird 
bestimmt durch die Festsetzung der maximalen 
First- und Traufhöhe, die unter Berücksichtigung 
der festgesetzten Zahl der Vollgeschosse bezogen 
auf das Straßenniveau bei 12,0 m bzw. 10,0 m 
liegen. Dabei wird nicht nur die Fristhöhe um 
2,50 m erhöht, sondern auch die Zahl der zulässi-
gen Vollgeschosse von zwei auf drei erhöht. Ziel 
der Planung ist es, im Sinne des sparsamen Um-
gangs mit Grund und Boden, bauplanungsrechtlich 
ein kompakteres und höher verdichtetes und damit 
flächensparendes Gewerbegebiet zu ermöglichen. 

 




